
Ist es nicht für uns alle ein Her-
zenswunsch, ohne Sorgen über
das Leben im Alter in die Zu-
kunft zu schauen? Sich weniger
Gedanken machen zu müssen,
ob wir unser Leben selbstbe-
stimmt und im vertrauten Um-
feld heute und auch morgen
noch bewerkstelligen? Jeder der
schon einmal das große Glück
hatte mit einem älteren Men-
schen über seine reiche Lebens-
erfahrung ins Gespräch zu kom-
men, weiß wie viel man von die-
ser Generation lernen kann. Um-
so wertvoller ist es für die Bür-
gerschaft unserer Stadt, wenn
sich Seniorinnen und Senioren
aktiv für ihre Belange einsetzen.
Genau zu diesem Zweck gründe-
te sich vor 20 Jahren die Meiß-
ner Seniorenvertretung. Ein be-
achtliches Jubiläum und Anlass,
Ihnen in dieser Ausgabe des
Meißner Amtsblatts einmal ei-
nen Einblick in die vielschichtige
und interessante Arbeit dieses
engagierten Gremiums zu ge-
währen.

So fing alles an
Die erste Sitzung der Senioren-
vertretung der Stadt Meißen
fand am 10. April 2001 statt. Die
Eröffnung und Begrüßung der
Anwesenden übernahm der da-
malige Dezernent und Bürger-
meister Bernd Callwitz. Die
zwölf Mitglieder, unter ihnen
Vertreter und Stellvertreter der
beteiligten Institutionen sowie
sachkundige Bürger, stellten
sich persönlich vor. Gabriele
Richter, damals noch Gleichstel-
lungsbeauftragte und Sozialre-
ferentin der Stadt Meißen, er-
öffnete die Sitzung und infor-
mierte über sich und ihr Aufga-
bengebiet. Der Grundstein für
zwei Jahrzehnte sehr erfolgrei-
cher Zusammenarbeit war ge-
legt. Gabriele Richter hat mit ih-
rem Einsatz die Arbeit der Senio-
renvertretung von Beginn an
maßgeblich unterstützt.
Als erste Vorsitzende wurde Kät-
he Bretschneider gewählt. Auch
Gedanken und Vorstellungen
der künftigen Arbeitsinhalte
wurden ausgetauscht. Einer der
wichtigsten Anliegen dabei ist
bis heute die Interessenvertre-
tung der älteren Generation. Au-
ßerdem sollten regelmäßig Ver-
anstaltungen zur Stärkung des
gesellschaftlichen Zusammen-
haltes und zum Knüpfen neuer
Kontakte organisiert werden,
wie zum Beispiel der Senioren-
tag.

Aktiv in Kultur und Freizeit
Dieser findet bis heute einmal
jährlich statt und bietet allen Be-
suchern ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm.
Ob Mitmach-Aktionen, musikali-
sche und künstlerische Vorfüh-
rungen, Informationsveranstal-
tungen oder die Stadtrundfahrt

– für viele Teilnehmer ist dieser
erlebnisreiche Tag ein fester
Termin in ihrem Kalender.
Dass die Meißner Senioren ein
Händchen für Kunst und Unter-
haltung haben, beweisen sie
auch mit der von der früheren
Theatermitarbeiterin Edda Bahr-
mann gegründeten Theater-
gruppe „Sentha“, die bis heute
unter der künstlerischen Leitung
von Utz Pannike beste Unterhal-
tung für Jung und Alt bietet.
Auch in den Medien ist die Gene-
ration 60+ aktiv und informiert
regelmäßig über Presse, Amts-
blatt, das Seniorenmagazin des
Meißen-Fernsehens und auch
über die Homepage der Stadt
Meißen. Dieser Bereich wird
hauptsächlich durch die Arbeits-
gruppe Öffentlichkeitsarbeit so-
wie die Arbeitsgruppe Moderne
Medien betreut, die durch die
enge Zusammenarbeit mit dem
Jugendstadtrat sehr von dem
generationsübergreifenden Aus-
tausch profitiert.

Doch das ist längst nicht alles.
Zum Jahresende bietet die Se-
niorenweihnachtsfeier für alle
Alleinstehenden über 75 Jahre
einen gemütlichen Ausklang in
gemeinsamer Runde sowie die
Möglichkeit, das vergangene
Jahr Revue passieren zu lassen
und sich mit bester Unterhal-
tung an festlich gedeckten Ti-
schen bei Kaffee, leckerem Stol-
len und bunten Plätzchen auf
die Feiertage einzustimmen. Na-
türlich lässt es sich auch der
Weihnachtsmann nicht nehmen,
immer ein kleines Präsent für je-
den Teilnehmer vorzubereiten.
Vielfach boten in den vergange-
nen Jahrzehnten auch Senioren-
stadtgespräche die Gelegenheit
kommunalpolitische Probleme
und Wünsche aus Sicht der
Meißner Senioren zu thematisie-
ren. Abgerundet wurden die Ge-
spräche oft mit einem Konzert
oder verschiedenen Informati-
onsangeboten.

Weiter auf Seite 2 —›

Meißner Seniorenvertretung feiert
20-jähriges Bestehen

Zeit für einen Rückblick – der gleichzeitig positiv in die Zukunft schauen lässt

Mitglieder der AGWanderwege
überprüfen die städtischen
Waldwege.

Oberbürgermeister Olaf Raschke im Gespräch mit Mitgliedern der
Seniorenvertretung. Fotos: C. Hübschmann
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Jeden ersten Dienstag im Monat
führt Oberbürgermeister Olaf
Raschke eine Bürgersprechstun-
de durch. Die Gespräche mit den
Bürgern sind für ihn ein enorm
wichtiger Teil seiner Amtsge-
schäfte. Bürger können im per-
sönlichen Gespräch Anliegen,
Wünsche und Probleme vorbrin-
gen.
Die nächste OB-Sprechstunde
findet am 4. Mai, von 15 bis 17
Uhr, im Rathaus, Markt 1,
statt. Interessierte Bürger mel-
den sich bitte unter der Rufnum-
mer 03521-467206 im Sekreta-
riat des Oberbürgermeisters un-
ter Nennung ihres Themas an.

Oberbürgermeister
Raschke lädt zur
Sprechstunde

Foto: C. Hübschmann

Seniorengerecht und barriere-
frei unterwegs
Ein Spaziergang durch die male-
rische Landschaft des Elbtals in
und um Meißen ist für alle Gene-
rationen ein Erlebnis. Die Ar-
beitsgruppe Wandern der Senio-
renvertretung engagiert sich für
die Sauberkeit, Begehbarkeit, Si-
cherheit und natürlich auch den
allgemeinen Zustand sowie die
Beschilderung der Wege und
Spielplätze und leistet so einen
wichtigen Beitrag, damit jeder,
von Kindern über Eltern mit Kin-
derwagen bis hin zur älteren Be-
völkerung, unbeschwert die Na-
tur genießen kann.
Unbeschwert sollte allerdings
vor allem auch das Bestreiten
der täglichen Wege möglich
sein. Dafür und für den Schutz
der Seniorinnen und Senioren
setzt sich die Arbeitsgruppe
Ordnung und Sicherheit ein. De-
ren Initiative ist es unter ande-

rem zu verdanken, dass der
Meißner Burgberg hoffentlich
bald barrierefrei zu erreichen ist.
Bushaltestellen wurden auf gu-
te Einstiegsmöglichkeit kontrol-
liert und gegebenenfalls durch
die Stadt Meißen erneuert, Be-
fragungen zur Einrichtung ver-
kehrsberuhigter Bereiche unter-
nommen und die Ergebnisse
umgesetzt. Um auch schmale
Gehwege sicher zu gestalten,
hat die Arbeitsgruppe die Be-
fahrbarkeit mit Rollstuhl, Kinder-
wagen und ähnlichem geprüft.
Durch persönliche Gespräche
und Vorträge sowie die Vertei-
lung von Info-Material ist es au-
ßerdem Ziel der Beteiligten, die
älteren Menschen vor Betrug zu
schützen.

Rat und Hilfe für ältere Mit-
bürger
Eine weitere Arbeitsgruppe bil-
det die AG Soziales. Hier steht

die persönliche Unterstützung
und Begleitung im Vordergrund.
So werden Seniorenheime be-
sucht, Gespräche geführt, Hilfe

in Notlagen geboten, aber auch
in Vertretung des Oberbürger-
meisters Jubilarinnen und Jubi-
lare zu runden Geburtstagen be-
sucht. Gemeinsam mit der Ar-
beitsgruppe Öffentlichkeitsar-
beit/Chronik sind somit insge-
samt fünf Arbeitsgruppen inner-
halb der Seniorenvertretung ak-
tiv im Einsatz. Nicht zuletzt sei
an das wöchentliche Seniorente-
lefon am Donnerstagvormittag
und die monatliche Senioren-
sprechstunde erinnert. Ein wich-
tiger Leitfaden für viele ältere
Meißner ist und bleibt der Senio-
renratgeber, der aktuell bereits
in siebenter Auflage erschienen
ist. Auch verschiedene Befra-

gungen zum Leben der älteren
Meißnerinnen und Meißner hat
die Seniorenvertretung organi-
siert. An dieser Stelle möchten
wir uns im Namen der Stadt Mei-
ßen herzlich bei der Senioren-
vertretung, und der langjährigen
Gleichstellungs- und Senioren-
beauftragten Gabriele Richter,
die sich Ende März 2021 in ihren
wohlverdienten Ruhestand be-
geben hat, für ihre außerordent-
liche Einsatzbereitschaft bedan-
ken. Nach zwei Jahrzehnten vol-
ler einmaliger Momente, Begeg-
nungen und unermüdlicher Ini-
tiative wünschen wir allen enga-
gierten Mitgliedern viele weite-
re erfolgreiche Jahre.

Fortsetzung von Seite 1

Die jährliche Seniorenweihnachtsfeier im Rat-
haus.

Die Gruppe SenTha spielte das Stück Romeo und
Julia. Foto: SenTha

Die aktuellen Mitglieder der Seniorenvertretung. Fotos: Stadt Meißen (2)

Es ist ein sensibles Gleichge-
wicht zwischen Erhalt und Ent-
wicklung, das in Meißen immer
wieder das Baugeschehen prägt.
Entsprechend anspruchsvoll ist
die Arbeit des städtischen Bau-
dezernates. Seit dem 1. April un-
tersteht es dem Diplom-Bauin-
genieur Albrecht Herrmann.
„An Meißen fasziniert mich die
Baukultur, insbesondere die Ver-
bindung von Alt und Neu und
seine Lage im Elbtal“, sagt er
über seine neue Wirkungsstätte.
„Ich freue mich auf interessante
Gespräche und Diskussionen mit
den Bürgerinnen und Bürgern
und im Stadtrat, denn die zu-
künftigen Fragestellungen im
Bausektor werden uns alle vor
große Herausforderungen stel-
len.“
Der 47-Jährige war zuvor viele
Jahre im Hochbauamt der Stadt
Dresden tätig und hier unter an-

derem mit bedeutenden Bau-
projekten wie der Sanierung des
Marie-Curie-Gymnasiums be-
traut.
Zuletzt leitete Herrmann seit
2017 das Sachgebiet Schulbau
im Amt für Hochbau und Immo-

bilienverwaltung der Landes-
hauptstadt.

Seit der langjährige Meißner
Baudezernent Steffen Wackwitz
im Januar 2018 überraschend
verstorben war, hatte Oberbür-

germeister Olaf Raschke die
Stelle kommissarisch übernom-
men. In ihrer Sitzung vom 9. De-
zember 2020 entschieden sich
die Stadträte für Albrecht Herr-
mann als neuen Baudezernen-
ten.

Meißen hat einen neuen
Baudezernenten

Albrecht Herrmann nimmt seine Arbeit auf

Diplom-Bauin-
genieur
Albrecht
Herrmann
Foto: Stadt Meißen
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Es ist ein echtes Gemeinschafts-
projekt und gleichzeitig eine
Herzensangelegenheit für alle
Beteiligten: Mit vereinten Kräf-
ten haben die Stadt Meißen, die
Staatliche Porzellanmanufaktur
Meissen, die Meissen Porzellan-
Stiftung und die Staatliche
Schlösser, Burgen und Gärten
gGmbH die Bewerbung um den
Titel UNESCO-Welterbe auf den
Weg gebracht. Die notwendigen
Unterlagen wurden am 31. März
2021 an das Sächsische Staats-
ministerium für Regionalent-
wicklung übersandt. In einem
nächsten Schritt entscheidet
sich nun, ob der Freistaat die
Meißener Bewerbung für die
sächsische Kandidatenliste, die
sogenannte Tentativliste, nomi-
niert.
Bereits 2012 hatte Meißen sich
um den Titel beworben, damals
noch ohne Erfolg. „Ich freue
mich, dass wir diesmal mit einer
hochkarätigen, thematisch sehr
fokussierten Bewerbung und
mit drei für Meißen so wichtigen
und prägenden Partnern ins
Rennen gehen“, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke.
Unter dem Titel „Die Stätten des
Meissener Porzellans“ be-
schreibt die Bewerbung die he-

rausragende Rolle der Meisse-
ner Porzellanmanufaktur und ih-
ren Einfluss auf die europäische
Porzellanherstellung. „Als erste
und älteste ihrer Art in Europa
hat sie die technologischen und
gestalterischen Maßstäbe für al-
le nachfolgenden Porzellanma-
nufakturen gesetzt“, so Manu-
faktur-Geschäftsführer Dr. Till-
mann Blaschke.
Neben Aspekten der Technolo-
gie und Fertigung beleuchtet
die Bewerbung, wie die Manu-
faktur seit ihrer Gründung trotz
konkurrierender Manufakturen
seit über 300 Jahren die euro-
päische Porzellankunst und -kul-
tur nachhaltig beeinflusst.
„Die Meissener Porzellanmanu-
faktur wurde im späten Barock
zum „Trendsetter“ für die ge-
samte Tisch- und Tafelkultur in
Europa“, erklärt Anja Hell, Ge-
schäftsführerin der Meissen Por-
zellan-Stiftung. Mit Porzellan ge-
deckte Tafeln wurden zum Stan-
dard.
Die „Stätten des Meissener Por-
zellans“ setzen sich aus zwei
baulichen Zeugnissen zusam-
men: die Albrechtsburg, in der
1710 die erste Porzellanmanu-
faktur Europas gegründet wur-
de und die 1861 bis 1865 eigens

für die Porzellanherstellung er-
richtete, neue Manufaktur in
Meißen-Triebischtal. Hier wurde
die industrielle Produktion etab-
liert und trotz fortschreitender
Modernisierung auch weiterhin

die traditionelle Handwerks-
kunst betrieben. „Die Bedeu-
tung dieser beiden Stätten für
Europa ist vergleichbar mit der
herausragenden Bedeutung der
Zentren der Porzellanherstel-

lung in Jingdezhen für China
und Arita für Japan“, betont Dr.
André Thieme, Bereichsleiter
Museen der Staatlichen Schlös-
ser, Burgen und Gärten gGmbH.
Durch das UNESCO-Welterbe
Siegel würde der kulturelle Rang
der historischen Stätten noch-
mals deutlich unterstrichen, so
die Hoffnung aller Partner. Die
Erfahrung aus anderen Welter-
beregionen zeigt, dass der Titel
deren touristische und kulturelle
Attraktivität noch einmal deut-
lich steigert.
Begleitet und unterstützt hat
das Bewerbungsverfahren eine
hochkarätige Expertenrunde so-
wie die Referentin für Welterbe
im Landesamt für Denkmalpfle-
ge in Sachsen, welche frühzeitig
in den Bewerbungsprozess ein-
gebunden wurde.
Und so geht es weiter: Im Som-
mer 2021 benennt der Freistaat
die sächsischen Kandidaten, die
dann im Herbst für das bundes-
deutsche Auswahlverfahren ein-
gereicht werden. Dann heißt es
warten, denn erst im Januar
2024 wird die neue bundeswei-
te Tentativliste stehen, die fest-
legt, welche deutschen Bewer-
ber ins UNESCO-Auswahlverfah-
ren starten dürfen.

Ein erster Schritt auf demWeg zum
UNESCO-Welterbe

Meißen hat seine Bewerbung um den begehrten Titel eingereicht

Dr. André Thieme, Bereichsleiter Museen Staatliche Schlösser, Bur-
gen und Gärten gGmbH; Dr. Tillmann Blaschke, Geschäftsführer
Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen GmbH; Anja Hell, Ge-
schäftsführerin Meissen Porzellan-Stiftung, Olaf Raschke, Oberbür-
germeister Stadt Meißen (v.l.n.r.) Foto: Stadt Meißen

Nicht nur die Stadt Meißen rich-
tet ihren Blick auf einen
UNESCO-Titel. Die Arita-Grund-
schule in Meißen Bohnitzsch
möchte UNESCO-Projektschule
werden. Dazu ist jetzt die erste
Hürde geschafft. Mit ihrem Kon-
zept wurde die Schule von der
Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur in die Reihe der inte-
ressierten Schulen aufgenom-
men.
Der Bewerbungsprozess ver-
läuft in drei Stufen: interessierte
Schulen sind erst einmal Mit-
glied im Netzwerk auf Länder-
ebene, dann werden sie zur mit-
arbeitenden Schule auf Bundes-
ebene und schließlich zur aner-
kannten UNESCO-Projektschule.
Auf jeder Stufe muss eine Schu-
le mindestens zwei Jahre aktiv
mitarbeiten, bevor sie einen An-
trag für die nächste Stufe stel-
len kann. Ziel ist es, an der jewei-
ligen Schule eine Kultur des Frie-
dens und der nachhaltigen Ent-
wicklung zu etablieren. Basis
hierfür sind bestimmte global

gültige Themenbereiche.
Die Arita-Grundschule hat sich
die Themen Menschenrechts-
und Demokratiebildung, Bildung
für nachhaltige Entwicklung, in-
terkulturelles Lernen und
UNESCO-Welterbebildung aus-
gesucht.
Schulleiter Patrice Hübsch ist
froh, dass der Weg zur Projekt-

schule jetzt offiziell starten
kann: „Für uns beginnt nun die
Phase, in der wir die ausgewähl-
ten Inhalte in Unterricht, Ganz-
tagsangeboten und im Hort
ganz praktisch einbeziehen
möchten.“ Dabei will die Schule
auf Kontinuität setzen und – so-
bald dies wieder möglich ist –
auch Partnerinnen und Partner

ins Boot holen. „Wir fänden es
schön, interessierte Mitstreiter
in der Bürgerschaft zu finden,
ob es nun Einzelpersonen, Verei-
ne oder andere Einrichtungen
sind, die uns helfen und selbst
Interesse haben, regelmäßige
Angebote für die Schülerinnen
und Schüler zu schaffen.“ Wer
also neben Fachwissen in Berei-
chen wie Naturschutz, nachhalti-
ge Entwicklung, Kunsthandwerk
oder interkulturelle Bildung
Zeit, Lust und ein wenig pädago-
gisches Gespür mitbringt, ist
herzlich eingeladen, unter
post@aritaschule.edu-meis-
sen.de mit der Schule Kontakt
aufzunehmen.
Möglich wären beispielsweise
der gemeinsame Aufbau einer
Kinderwerkstatt, Unterstützung
bei der geplanten Blühwiese
oder die Begleitung von Kin-
dern. Das gemeinsame Anferti-
gen einer kunsthandwerklichen
Arbeit, wie das Korbflechten
oder die Arbeit mit Keramik,
dürfte für die Kinder ebenfalls
spannend sein. Auch immateriel-

le Kulturgüter wie das Märchen-
erzählen sollen eine Rolle spie-
len. Die Schule freut sich auch
über Ideen aus der Bürger-
schaft.
Unterstützung gibt es auch von
Seiten des Freistaates. Ein Lan-
deskoordinator steht dort als
Ansprechpartner für die
UNESCO-Projektschulbewerber
zur Verfügung.
Was das interkulturelle Lernen
angeht, so möchte man eine
Partnerschaft mit einer Schule in
Arita aufnehmen und gemeinsa-
me Projekte umsetzen. Vielfalt
und Empathie werden aber auch
darüber hinaus im Schulalltag
immer wieder eine Rolle spielen.

Für den Herbst gibt es noch ei-
nen besonderen Traum: „Es wä-
re schön, wenn wir ein kleines
Fest zur Namensgebung der
Schule feiern könnten, mit allen
Kindern und Eltern, vielleicht so-
gar mit Vertretern der japani-
schen Botschaft“, so Patrice
Hübsch. Die Daumen sind ge-
drückt.

Arita-Grundschule will UNESCO-Projektschule werden

Unterstützer können sich unter post@aritaschule.edu-meissen.de
melden. Foto: Pixabay
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Durch seine Lage am Elberad-
weg, einem der beliebtesten
Radwege Deutschlands, ist Mei-
ßen Ziel von jährlich hunderttau-
senden Fahrrad-Touristen. Die
Verbreitung von E-Bikes und
nicht zuletzt die aktuelle Aus-
nahmesituation haben den
Trend zum Urlaub mit dem Rad
weiter verstärkt.
Dass nun Mittel da sind, um die
Infrastruktur für Aktivtouristen
dem immer größer werdenden
Bedarf anzupassen, ist nicht zu-
letzt der Einführung der Gäste-
taxe im Januar 2019 zu verdan-
ken. Als erster Schritt entstehen
derzeit zwei Fahrradfahrer-Rast-
plätze am Rande der Meißner
Altstadt.
„Ich freue mich, dass wir mit den
neuen Rastplätzen Radtouris-
ten, aber auch Meißnerinnen
und Meißnern die Möglichkeit
geben, ihre Räder rund um die
Uhr sicher einzustellen“, so
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke. „So können die Radler bald
ohne Zeitdruck ein Restaurant
besuchen oder in den vielen klei-
nen Geschäften der Meißner Alt-
stadt bummeln gehen.“
Eine Pause einlegen können
Radfahrer künftig auf der klei-
nen Fläche neben dem Kändler-
park sowie im Bereich Ecke Roß-
markt und Marktgasse.
Beide Standorte liegen an den
Hauptanfahrtsrichtungen der

Radtouristen vom Elberadweg –
der Elbstraße und der Gerber-
gasse – sind aber auch für Ein-
heimische, die per Rad in die In-
nenstadt wollen, ideal erreich-
bar.
Ausgestattet sind die Rastplätze
mit jeweils elf Fahrradboxen, in
denen Räder und E-Bikes mittels
Pfandschlössern sicher verwahrt
werden können. Zuvor ließen
sich Fahrräder nur in den Räu-
men der Tourist-Information
während der Öffnungszeiten
einstellen.
Zudem sind beide Standorte mit
E-Bike Ladesäulen ausgestattet.
Der Rastplatz am Kändlerpark
verfügt außerdem über eine
Servicestation mit Luftpumpe
und Basiswerkzeug, über einen

Picknicktisch sowie einen Fahr-
radschlauch-Automaten.
Aufgrund der hohen Denkmal-
schutz-Auflagen, vor allem am
Standort Roßmarkt, muss die
dortige Infrastruktur nicht nur
praktisch, sondern auch dem his-
torischen Meißner Stadtbild an-
gepasst sein. So werden die Rad-
boxen mit einer Dachbegrünung
ausgestattet, passen sich farb-
lich und vom Material her an die
bestehende Stadtmöblierung an
und fügen sich, durch eine pas-
sende Sichtschutzwand, in die
Häuserzeile ein.
Damit die Rastplätze trotzdem
leicht zu finden sind, werden sie
gut sichtbar ausgeschildert.
Die Planungen hat das Dresdner
Landschaftsarchitekturbüro LA

21 übernommen. Rund 100.000
Euro investiert die Stadt in das
Vorhaben. Die durch das Förder-
programm GRW-Infra zu 85 Pro-
zent unterstützte Baumaßnah-
me soll zu Beginn der Hauptsai-
son für Fahrradtouristen abge-
schlossen sein. Diese Maßnahme
wird mitfinanziert durch Steuer-
mittel auf der Grundlage des
von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtags beschlos-
senen Haushaltes.
Dem Beginn der Planung gingen
mehrere Abstimmungen im
Stadtrat und in der Arbeitsge-
meinschaft Radverkehr voraus.
Hier ging es nicht nur um Optik,
Ausstattung und Standorte der
Rastplätze. Auch die Belange
des Denkmal- und Hochwasser-
schutzes waren Thema.
Letztendlich entschied man sich
gegen eine Indoor-Lösung zum
Unterstellen von Fahrrädern.
„Die Fahrradfahrer-Rastplätze
sind nur ein Baustein der für die-
ses Jahr geplanten umfassen-
den Verbesserungen der touris-
tischen Infrastruktur aus Mitteln
der Gästetaxe“, so Stadtmarke-
tingchef Christian Friedel.
„Weiterhin steht der Baubeginn
für die Modernisierung der Tou-
rist-Information am Markt kurz
bevor und auch die verbesserte
Ausschilderung örtlicher Wan-
derwege wird 2020 ein weiteres
Stück vorangetrieben.“

Erster Baggerhub für
Fahrradfahrer-Rastplätze

Oberbürgermeister Olaf Raschke und Christian Friedel, Leiter des
Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (l.), mit den Plä-
nen für die neuen Rastplätze. Foto: Stadt Meißen

Pünktlich zum Frühlingsanfang
grünt und blüht es wieder in
Meißen. Zeit genug wird es, las-
sen doch erste zarte Sonnen-
strahlen die langen grauen Win-
tertage bereits langsam verges-
sen.
So halten nun auch wieder früh-
lingshafte Farben Einzug in die
Straßen und Gassen der Stadt,
denn seit Anfang März hat der
Bauhof mit der Pflanzzeit be-
gonnen.
Fast 2.500 Blumen, darunter ein
Blütenmeer aus Primeln, Stief-
mütterchen und Vergissmein-
nicht, wurden bis Mitte März im
Stadtgebiet verpflanzt.
Leuchtend gelbe Narzissen und
liebliche Hyazinthen in Schattie-
rungen von weiß, rosa und blau
bis violett stimmen zudem eben-
falls auf die kommenden Früh-
lingstage ein.

Frühlingserwachen
in Meißen

Bauhof setzt fast 2.500
Pflanzen

Foto: Stadt Meißen

Ab dieser Saison haben Gäste
Meißens sowie der Region die
Möglichkeit ein modernes Bike-
Sharing-System zu nutzen.
Durch das Angebot der Firma
MietOn können sich Touristen,
Gäste und Einheimische ein Rad
in einer Stadt ausleihen und die-
ses in einer anderen Kommune
wieder abstellen. Das Unterneh-
men kümmert sich um Wartung
sowie Instandsetzung und koor-
diniert die Verteilung der Fahr-
räder zwischen den einzelnen
Standorten.
Um ein aufgeräumtes und ge-
ordnetes Straßenbild zu ge-
währleisten, können die Räder
an festgelegten Punkten gelie-
hen und zurückgegeben wer-
den. Bereits jetzt befinden sich
zwei Stationen in Meißen – vor
der Tourist-Information auf dem
Markt sowie am Schiffsanleger
der Sächsischen Dampfschiff-
fahrt. Ein weiterer Standort in

der Talstraße, gegenüber der
Porzellan-Manufaktur, kommt in
Kürze hinzu. Neben den Statio-
nen in Meißen werden bis zum
Beginn der Touristensaison auch
Moritzburg, Radebeul und Cos-
wig mit Ausleih- und Rückgabe-
stellen ausgestattet sein.
Die Fahrradmiete funktioniert
mit vollautomatischen Schlös-
sern autark via Smartphone, APP
oder QR-Code und kann daher
rund um die Uhr genutzt wer-
den. Das sich vor allem an Tou-
risten richtende Leihsystem bie-
tet vom 5-Stunden-Tarif bis zur
Ausleihe über ein ganzes Wo-
chenende unterschiedlichste
Möglichkeiten, um Meißen und
die Region mit dem Drahtesel zu
erkunden.
Bereits in vergangenen Jahren
wurde versucht, ein vergleichba-
res System in der Region einzu-
richten. Dazu wurden sowohl
örtliche Fahrradverleiher, aber

auch andere Unternehmen, die
vergleichbare Systeme in der
Landeshauptstadt anbieten, an-
gesprochen.
„Wir freuen uns, dass wir mit der
Dresdner Firma MietOn einen

erfahrenen Partner gewinnen
konnten, der diesen Service
auch in unserer Region anbietet
und damit einen zusätzlichen
touristischen Mehrwert schafft.
Gleichzeitig ist dies ein weiterer

Schritt zu einer CO2-einsparen-
den Mobilitätsform ohne Schad-
stoff- und Lärmbelästigung“, so
Stadtmarketing-Chef Christian
Friedel.
Beim Dresdner Unternehmen
MietOn wird Regionalität sowie-
so großgeschrieben. Die Räder
kommen aus Chemnitz, die zum
anmieten benötigte App wurde
in Leipzig entwickelt und die
vollautomatischen Schlösser
stammen aus Brandenburg.
„Das neue Bike-Sharing-System
ist ein weiterer Schritt des Am-
tes für Stadtmarketing, Touris-
mus und Kultur, um die Infra-
struktur für Aktivtouristen in
Meißen zu optimieren. So wurde
kürzlich der Grundstein für die
neuen Fahrradfahrer-Rastplätze
gelegt und auch mit der Verbes-
serung der Ausschilderung unse-
rer Wanderwege werden wir
2021 einen großen Schritt vo-
rankommen“, so Friedel weiter.

MietOn Bike-Sharing in Meißen
Nächster Schritt beim Ausbau der Infrastruktur für Aktivtouristen

Ab sofort mit den neuen Mietfahrrädern von MietOn bequemMei-
ßen und die Region erkunden. Foto: Stadt Meißen
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Einwohnerfragestunde
Aufgrund der aktuellen Lage ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger
die Möglichkeit, ihre Anliegen
und Fragen im Vorfeld der Ein-
wohnerfragestunde einzurei-
chen. Eine Bürgerin wollte wis-
sen, ob und wann mit einer Auf-
hebung der Sperrung der Schre-
berstufen zu rechnen sei. Stadt-
bauamtsleiter Dirk Herr erklärte,
dass mit kleinen Reparaturen,
wie in der Vergangenheit, an der
Treppenanlage, den Stützbau-
werken oder der zugehörigen
Beleuchtung keine sichere Nut-
zung der Verkehrsanlage mehr
gewährleistet werden kann, son-
dern eine grundlegende Erneue-
rung nötig sei. Aufgrund der
enormen Kosten im sechsstelli-
gen Bereich, die durch Eigenmit-
tel gedeckt werden müssten,
lässt sich die Finanzierung dieser
Maßnahme bislang nicht in der
mittelfristigen Finanzplanung
abbilden. Zum einen besitzt die
Treppe eine geringere Verkehrs-
bedeutung als andere, unver-
zichtbare Verkehrswege, da kei-
ne angrenzenden Grundstücke
ausschließlich über diese Trep-
penanlage erschlossen werden,
zum anderen liegt die Priorität
der im Haushaltsplan abgebilde-
ten Investitionen in den Berei-
chen der Bildungsinfrastruktur.
Stadtrat Uwe Köhler fragte nach
den im letzten Jahr noch vor-
handenen Bänken oberhalb des
Lehmberges. Herr Herr berichte-
te, dass diese durch Initiative
des Weingutes Rothes Gut auf-
gestellt wurden, allerdings Van-
dalismus zum Opfer gefallen
sind. Seitens des Gutes werden
aus diesem Grund keine neuen
Bänke aufgestellt. Da es sich
aber um einen guten Rastplatz
an einem beliebten Spazierweg
handelt, wurde vorgeschlagen
seitens der Stadt eine Bank auf-
zustellen, wenn der Haushalt
freigegeben wurde.

Belebung des Theaterplatzes
Die Annelie-Marie-Stiftung be-
richtet über das Projekt eines
Tanzglockenspieles vor dem
Theaterplatz 3. Das Glockenspiel
besteht aus neun Quadraten,
die barrierefrei in den Boden
eingelassen werden sollen.
Durch das Betreten der Felder
entstehen fünf verschiedene,
warme Glockentöne. Um das
Glockenspiel vor Befahrung zu
schützen, ist vorgesehen eine
Begrenzung durch Bänke oder
Blumenkübel zu schaffen, die
gleichzeitig eine klare Regelung
der Verkehrsströme begünstigt
und somit den Platz für einen
längeren Aufenthalt attraktiver
macht.

Projektstand zur Questen-
berg-Grundschule
Martin Trepte von der HPM Hen-
kel Projektmanagement GmbH
informiert vierteljährig über das
umfangreiche Bauvorhaben zur
Erweiterung und Sanierung der
Questenberg-Grundschule.
Trotz des Wintereinbruchs konn-
te von einigen Fortschritten be-
richtet werden. So ist die Außen-
fassade der Turnhalle abgerüs-
tet und abgenommen, das Dach
ist ebenfalls fertiggestellt. Auch
am Neubau gehen die Arbeiten
an der Dachabdichtung gut vo-
ran und mit der abschließenden
Bekiesung sind die Maßnahmen
beendet. Damit sind alle Gebäu-
deteile weitestgehend wetter-
fest. Auch das Dach des Altbaus
ist nach notwendigen Arbeiten
in Teilbereichen wieder ver-
schlossen und fertiggestellt. Des
Weiteren wurde im Außenbe-
reich ein großes Rückhaltebe-
cken und die benötigte Lösch-
wasserzysterne eingebaut. Ak-
tuell wird die Außenanlage
strukturiert. Unterhalb des
Sportplatzes ist die Fläche be-
reits fertig angelegt.
Der Fördersatz zum Projekt wur-
de von 40 auf 60 Prozent ange-
hoben, wodurch Eigenmittel
wieder freigemacht werden
konnten, die nun für die Inte-
rimslösung zur Verfügung ste-
hen.

Restaurierung und Sanierung
des ehemaligen Straßenbahn-
depots der Stadt Meißen
Mit einstimmigem Beschluss des
Stadtentwicklungsausschusses
wird die Firma Brumm Bau
GmbH aus Meißen mit der Aus-
führung der Bauhauptleistun-
gen (Putzarbeiten und Innenaus-
bau) zum geprüften Angebots-
preis in Höhe von 129.858,62
Euro (brutto) beauftragt. Der
Kostenrahmen wird damit ein-
gehalten und liegt sogar unter
dem im Rahmen der Haushalts-
konsolidierung ermittelten re-
duzierten Budgets von ca.
150.000 Euro.
Die Baumaßnahmen haben be-

reits in der 12. Kalenderwoche
begonnen und werden sich bis
in die 35. KW 2021 erstrecken.
Die Vergabe der Aufträge an
weitere Gewerke wie Tischler,
Elektriker, Maler und Sanitär-
dienstleister ist bereits erledigt,
so dass sich das Gesamtprojekt
laut Stadtbauamtsleiter Dirk
Herr gut überblicken lässt.

UNESCO-Welterbeantrag der
Stadt Meißen – letzte Schritte
vor Einreichung
Dr. Matthias Donath berichtete
über den Fortschritt zur Einrei-
chung des Konzeptes beim Säch-
sischen Staatsministerium für
Regionalentwicklung, wo der
Welterbeantrag sich dann dem
sachsenweiten Ausscheid stellen
muss. Als eine der letzten Auf-
gaben bleibt davor noch die Ab-
grenzung des Welterbeantrags-
gebietes und der sogenannten
Pufferzone. So soll der Dom-
platz mit umgebenden Gebäu-
den des Meißner Burgberges
und die Schlossbrücke mit dem
Gebäude Hohlweg 3, als typi-
sches Gebäude eines Mietshau-
ses für Manufakturisten, die ers-
te Kernzone bilden.
Dazu kommt als weitere Kernzo-
ne das Gelände der Staatlichen
Porzellanmanufaktur Meissen
auf der Talstraße. Zudem wurde
als erweiterte Schutzzone um
beide Bereiche eine Pufferzone
festgelegt. Der Grund dafür
liegt in einer Vorgabe der
UNESCO, dass das Welterbe im-
mer in einer ausreichend großen
Pufferzone liegen muss, um den
Schutzstatus optisch und auch in
der praktischen Umsetzung ver-
mitteln zu können. Um den
Schutz des Gutes zukünftig ge-
währleisten zu können, wird ein
weiteres Schutzinstrumentari-
um für die Pufferzone benötigt.
In Meißen eignet sich dazu die
Erhaltungssatzung für das Ge-
biet historische Altstadt aus
dem Jahr 1995. Sie ist sehr ge-
nau und enthält im Wesentli-
chen einen Genehmigungsvor-
behalt für Abbruch, bauliche
Veränderung, Nutzungsände-

rung sowie die Errichtung bauli-
cher Anlagen. Genehmigungen
für das von der Satzung umfass-
te Gebiet müssen immer im Ein-
klang mit der Norm stehen. So-
mit liegt bereits ein einfach zu
handhabendes Schutzinstru-
mentarium für alle Gebäude in
dieser Zone vor, welches über
den Denkmalschutz hinausreicht
und von der Stadt Meißen ge-
währleistet wird.
Die festzulegende Pufferzone
wurde entlang der Grenzen die-
ser Gültigkeit gezogen. Dazu
musste sowohl die Erweiterung
nach Norden, um etwas mehr
Raum am Burgberg zu erhalten,
als auch nach Süden, um die Ma-
nufaktur mit einzuschließen, er-
folgen.
Wie das Prozedere nun weiter
verläuft, erklärte Friederike Han-
sell vom Landesamt für Denk-
malpflege. Bei dem zweistufi-
gen Bewerbungsverfahren wer-
den in der ersten Stufe mit Frist
zum 31.03.2021 sachsenweit
Anträge eingereicht. Anschlie-
ßend werden zwei Kandidaten
ausgewählt, die Ende Oktober
zum Evaluierungsverfahren auf
Bundesebene weitergereicht
werden. Am Ende dieses fast
dreijährigen Verfahrens wird vo-
raussichtlich am 01.02.2024 die
so genannte „Neue Deutsche
Vorschlagsliste“ in Paris einge-
reicht.

Abrechnungsinformation zur
Sanierung des Freigeländes
Triebischtalschule
Dirk Herr informiert darüber,
dass die Sanierungsarbeiten der
Außenanlagen im letzten Jahr
fertiggestellt werden konnten.
Die Realisierung erfolgte in en-
ger Abstimmung mit der Schule.
Durch das Förderprogramm
„VwV Invest Schule“ wurden 75
Prozent der Investitionen mit ei-
ner Summe von 267.174 Euro
abgedeckt. Der Eigenanteil der
Stadt Meißen entspricht somit
199.630,30 Euro.
Im Zuge der Baumaßnahme
wurde die Grundstücksentwäs-
serung erneuert. Außerdem

wurde die schadhafte Oberflä-
chenbefestigung des Schulhofes
aufgenommen und neu mit Be-
tonsteinpflaster und Wegede-
cke hergerichtet. Das vor dem
Haupteingang vorhandene Mo-
saikpflaster wurde in Abstim-
mung mit der Denkmalpflege
neu verlegt. An der Süd- und
Ostseite erhielt das Grundstück
eine neue Einfriedung, bei der
der stark sanierungsbedürftige
Sandsteinsockel durch Ortbeton
ersetzt werden musste. Schließ-
lich wurde auf diesem ein Me-
tallzaun montiert.
Auch das zweiflügelige Tor zum
nördlichen Schulhof und die
Mauer an der Ostseite des
Grundstücks wurden saniert. Im
Bereich der westlichen Zufahrt
befinden sich nun überdachte
Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der. Der für den Schulstandort
typische alte Baumbestand
konnte erhalten werden. Darun-
ter wurden verschiedenste neue
Sitzmöglichkeiten für die Schü-
ler geschaffen und ein grünes
Klassenzimmer auf der Westsei-
te vorbereitet.
Mittels einer neuen Bepflan-
zung sind die Zufahrts- und
Parkflächen von den Sitz- und
Spielbereichen abgegrenzt. Für
die Pausengestaltung können
künftig eine Slackline, eine
Tischtennisplatte, eine Street-
Racket-Fläche sowie eine Malta-
fel genutzt werden.

Informationen und Anfragen
Um die Barrierefreiheit und
Querungsmöglichkeiten der
B101 in Bohnitzsch zu verbes-
sern, wurde Anfang dieses Jah-
res der Gehweg saniert und der
Bordstein im Sperrschatten der
Linksabbiegespur abgesenkt.
Damit der steile Fußweg am
Leitmeritzer Bogen leichter be-
gehbar wird, soll noch ein Gelän-
der ergänzt werden. Mehrfach
wurde dieser Wunsch in der Ver-
gangenheit durch Bewohner
und Besucher des angrenzen-
den Altenpflegeheimes „Hugo
Tzschuke“ geäußert, welche ne-
ben Anwohnern Hauptnutzer
der dem Fußgängerverkehr die-
nenden Bauarbeiten sind.
Die Arbeiten zur Pflastererneue-
rung und -verfugung an der
Frauenkirche sind vorbereitet
und sollen innerhalb von ca. drei
Wochen abgeschlossen sein.
Stadtrat Andreas Graff sieht bei
dem schon seit längerer Zeit de-
fekten Verkehrsspiegel an der
Ausfahrt Nettoparkplatz an der
Fabrikstraße die Gefahr des He-
runterfallens. Auf die Anfrage
hin sicherte Oberbürgermeister
Raschke Klärung durch das Ord-
nungsamt zu.

Stadtentwicklungsausschuss vom 9. März 2021

Blick auf den
neugestalte-
ten Schulhof
der Triebisch-
tal-Oberschu-
le.
Foto: Stadt Meißen



Seit März 2021 geben die Mei-
ßener Stadtwerke GmbH (MSW)
nun auch online über die sozia-
len Netzwerke Facebook und
Instagram Einblicke in aktuelle
Ereignisse. Ziel ist es, über Pro-
jekte und Angebote zu informie-
ren und besser auf die Kunden-
wünsche eingehen zu können.
Die Online-Plattformen (sozia-
len Netzwerke) eignen sich per-
fekt, um in den direkten Aus-
tausch zu treten und einander
Neuigkeiten mitzuteilen. Die
Nutzer können Seiten, welche
für sie interessant sind, abonnie-
ren. Sie werden also benachrich-
tigt, wenn es einen neuen Bei-
trag, auch Post (engl.) genannt,
von dieser Seite gibt.
Auf der Facebook-Seite der Mei-
ßener Stadtwerke GmbH sind ab
sofort Beiträge zu aktuellen
Themen und Projekten zu fin-
den. Die Abonnenten haben die
Möglichkeit auf diese Posts zu
reagieren, sie zu kommentieren
oder online mit ihren Freunden
zu teilen. Dies ermöglicht es den
Stadtwerken kundenorientierter
zu arbeiten und auf Wünsche
oder Vorschläge besser einzuge-
hen. Zudem können Fragen zu
persönlichen Anliegen über die
Nachrichtenfunktion gestellt
werden. Diese erreichen den

Energieversorger auf direktem
Wege und werden von den pas-
senden Ansprechpartnern be-
antwortet. So wird die Kontakt-
aufnahme erleichtert und auf

die Bedürfnisse der MSW-Kun-
den besser eingegangen.
Auch auf Instagram, einer weite-
ren Online-Plattform, können
Sie die Seite der MSW abonnie-

ren und sind somit Follower der
Stadtwerke. So bleiben die Nut-
zer immer auf dem Laufenden,
was es bei dem Energieversor-
ger Ihrer Wahl Neues gibt. Vor

allem die jüngeren Generatio-
nen werden mit Instagram ange-
sprochen, da die Plattform
hauptsächlich dem Teilen von
Fotos und Videos dient. Auf der
Seite der MSW finden Sie jeweils
unter den Beiträgen weitere In-
formationen und interessante
Fakten zu den Momentaufnah-
men. Auch hier haben die Follo-
wer die Möglichkeit, Reaktionen
in Form von Likes zu hinterlas-
sen als auch Kommentare und
Direktnachrichten zu verfassen.
Die ersten Beiträge der Meiße-
ner Stadtwerke GmbH sind be-
reits auf Facebook und Instag-
ram zu finden. Dabei war bei-
spielsweise die Grundsteinle-
gung des neuen Blockheizkraft-
werks (BHKW)in Meißen ein gro-
ßes Thema (SZ & Meissen TV be-
richteten). Ein kurzes Video
zeigt Einblicke in das Event vor
Ort. Außerdem können Sie im
Beitrag erfahren, wie viel Koh-
lendioxid allein in einem Jahr
mit dem neuen BHKW einge-
spart werden können.
Klicken Sie sich doch gleich mal
rein, wenn Sie jetzt neugierig
geworden sind! Die #msw freu-
en sich sehr über jeden Kunden
und Abonnenten, den sie über
die sozialen Netzwerke errei-
chen können.

Und so finden Sie uns online:
https://www.facebook.com/
stadtwerkemeissen
https://www.instagram.com/
stadtwerkemeissen/

Die MSW nun auch in den
sozialen Netzwerken erreichbar

Die Meißener Stadtwerke GmbH informiert6
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Sehr geehrte Bürgerinnen und
Bürger, ich lade Sie zur 18. Sit-
zung des Stadtrates, am Mitt-
woch, dem 28.04.2021, in den
Großen Ratssitzungssaal des
Rathauses zu Meißen, Markt 1,
ein. Beginn der öffentlichen Sit-
zung: 17 Uhr.

Tagesordnung

1. Eröffnung, Tagesordnung und
Feststellung der Beschlussfä-
higkeit

2. Kenntnisnahme der Nieder-
schrift der öffentlichen Sit-
zung des Stadtrates vom
24.03.2021 sowie Bekanntga-
be nichtöffentlich gefasster
Beschlüsse

3. Einwohnerfragestunde
4.1 Mandatswechsel Liste Freie
Bürger - Bewegung für Mei-
ßen
Beendigung des Mandats als
Stadtrat von Herrn Rolf
Gätsch
Vorlagen-Nummer: 21/7/060

4.2 Mandatswechsel Liste Alter-
native für Deutschland (AfD)
Beendigung des Mandats als
Stadtrat von Herrn Heiko We-
der
Vorlagen-Nummer: 21/7/075

4.3 Verpflichtung von Herrn
Alexander Rost und Herrn Ro-
land Vogel als nachrückende

Ersatzpersonen in den Stadt-
rat gemäß § 35 Abs. 1 der
Sächsischen Gemeindeord-
nung

5.1 Widerruf der Wahl der Er-
satzmitglieder des Aufsichts-
rates der ICM Innovations
CentrumMeißen GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/065

5.2 Wahl der Ersatzmitglieder
des Aufsichtsrates der ICM In-
novations Centrum Meißen
GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/066

6.1 Widerruf der Wahl der Mit-
glieder des Aufsichtsrates der
MSW Meißener Stadtwerke
GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/076

6.2 Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrates der MSW Mei-
ßener Stadtwerke GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/077

7.1 Widerruf der Wahl der Er-
satzmitglieder des Aufsichts-
rates der SEEG Stadtentwick-
lungs- und Stadterneuerungs-
gesellschaft Meißen mbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/067

7.2 Wahl der Ersatzmitglieder
des Aufsichtsrates der SEEG
Stadtentwicklungs- und Stadt-
erneuerungsgesellschaft Mei-
ßen mbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/068

8.1 Widerruf der Wahl der Mit-
glieder des Aufsichtsrates der

Städtisches Bestattungswe-
sen Meißen GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/069

8.2 Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrates der Städtisches
Bestattungswesen Meißen
GmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/070

9.1 Widerruf der Wahl der Mit-
glieder des Aufsichtsrates der
Theater Meißen gGmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/071

9.2 Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrates der Theater
Meißen gGmbH
Vorlagen-Nummer: 21/7/072

10.1Widerruf der Wahl der Ver-
treter der Stadt Meißen in der
Verbandsversammlung des
Abwasserzweckverbandes Ge-
meinschaftskläranlage Mei-
ßen
Vorlagen-Nummer: 21/7/073

10.2 Wahl der Vertreter der
Stadt Meißen in der Verbands-
versammlung des Abwasser-
zweckverbandes Gemein-
schaftskläranlage Meißen
Vorlagen-Nummer: 21/7/074

11. Anpassung der Hauptsat-
zung zur Stärkung der Rechte
kleinerer Fraktionen
Vorlagen-Nummer:
21/7/020-1

12. Antrag Nr. A 39/21 der Frak-
tion AfD vom 23.02.2021
Ganzheitliches Energiekon-

zept Wellenspiel Meißen
Vorlagen-Nummer: 21/7/050

13. Anwendung der VwV
Rechtsschutz für Bedienstete
der Stadt Meißen
Vorlagen-Nummer: 21/7/021

14. Fortschreibung des Brand-
schutzbedarfsplanes der
Stadt Meißen
Vorlagen-Nummer: 21/7/043

15. Genehmigung einer außer-
planmäßigen Ausgabe für die
Schaffung zusätzlicher Räume
für den besonderen Bildungs-
weg „Produktives Lernen“ an
der Pestalozzischule
Vorlagen-Nummer: 21/7/053

16.1Änderung der Gestaltungs-
und Werbesatzung „Histori-
sche Altstadt“
Vorlagen-Nummer: 21/7/023

16.2Änderung der Gestaltungs-
und Werbesatzung „Triebisch-
vorstadt“
Vorlagen-Nummer: 21/7/026

17.1Genehmigung einer außer-
planmäßigen Ausgabe für die
Förderung der Sicherungs-
maßnahme Fährmannstraße
1-2
Vorlagen-Nummer: 21/7/046

17.2Bund-Länder-Programm
„Wachstum und nachhaltige
Erneuerung“ (vormals „Stadt-
umbau“); Programmteil Siche-
rung ohne Eigenanteil; För-
dergebiet „Meißen links der

Elbe“; Förderung der Siche-
rungsmaßnahme Fährmann-
straße 1-2
Vorlagen-Nummer: 21/7/044

18. Jahresbericht des Energie-
managements
Vorlagen-Nummer: 21/7/038

19. Geschäftsbericht der Stadt-
verwaltung für den Zeitraum
01.10.2020 bis 31.03.2021
Vorlagen-Nummer: 21/7/059

20. Informationen und Anfra-
gen

Mit freundlichem Gruß

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Vorstehende Sitzung ist gemäß
§ 37 Abs. 1 SächsGemO öffent-
lich, jedoch sind aus Gründen
des Gesundheitsschutzes nur
eingeschränkte Kapazitäten im
Zuhörerbereich verfügbar. Sie
können die Sitzungen im öffent-
lichen Livestream unter https://
www.stadt-meissen.de/
11148.html mitverfolgen. Die
Dokumente zu den Sitzungen
finden Sie auf der Internetseite
der Stadt Meißen http://
www.stadt-meissen.de unter
der Rubrik Stadtrat/Ratsinfor-
mationssystem.

Einladung

Für die (frühestens) ab 1. No-
vember 2021 beginnende, neue
fünfjährige Amtszeit sucht die
Große Kreisstadt Meißen eine/n
Friedensrichter/in sowie eine/n
Stellvertreter/in.
Nach den Vorschriften des Säch-
sischen Schieds- und Gütestel-
lengesetzes werden die Frie-
densrichter sowie Stellvertreter
vom Stadtrat gewählt und vom
zuständigen Vorstand des Amts-
gerichtes Meißen ins Amt beru-
fen. Die Schiedstätigkeit ist eh-
renamt-lich. Es besteht ein An-
spruch auf Aufwandsentschädi-
gung nach der Entschädigungs-
satzung der Stadt in der jeweili-
gen Fassung. Eine Person, die
dieses Ehrenamt schon einmal
wahrgenommen hat, kann auch
wiedergewählt werden.

Ihr Aufgabengebiet:
Schiedsstellen werden von den
Gemeinden eingerichtet. Die
Aufgabe der Friedensrichter und
Stellvertreter besteht darin, au-
ßerhalb eines Gerichtsverfah-
rens kleinere Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten zu
schlichten oder Sühneverfahren
durchzuführen. Die Aufgaben-
palette der Friedensrichter ist
vielfältig, sie reicht dabei von

Nachbarschaftsstreitigkeiten
über Ärger mit dem Vermieter
bis hin zur Körperverletzung,
Hausfriedensbruch, Beleidigung
oder Sachbeschädigung.
Die Aufgabe der Stellvertrete-
rin/des Stellvertreters besteht
darin, im Falle der Verhinderung
der Friedensrichterin/des Frie-
densrichters deren/dessen Ver-
tretung zu übernehmen, an den
Sitzungen teilzunehmen, über
die von der Schiedsstelle durch-
geführten Schlichtungs- und
Sühneverfahren Protokoll zu
führen sowie die Friedensrichte-
rin/den Friedensrichter zu unter-
stützen.

Voraussetzungen:
■ Jede/r Bewerber muss nach
seiner Persönlichkeit und seinen
Fähigkeiten für das Amt geeig-
net sein. Spezielle Vorkenntnis-
se für das Amt sind nicht erfor-
derlich. Mitzubringen sind je-
doch gesunde Menschenkennt-
nis, Lebenserfahrung, Geduld,
die Fähigkeit zur Abfassung von
schriftlichen Protokollen und
Vergleichen sowie die Bereit-
schaft, an Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen teilzu-
nehmen. Zeitlich sollten Sie ca.
fünf Stunden im Monat für das

Ehrenamt einplanen.
■ Für die Berufung in das Amt
sind zwingend ausgeschlossen:
• zugelassene Rechtsanwälte,
bestellte Notare,

• Berufsrichter, Staatsanwälte,
Polizei- und Justizbedienstete
(ehrenamtliche Richter, Schöf-
fen, sowie im Ruhestand be-
findliche Personen können da-
gegen Friedensrichter wer-
den),

• Personen, die die Besorgung
fremder Rechtsangelegenhei-
ten geschäftsmäßig ausüben,

• Personen, die durch gerichtli-
che Anordnung in der Verfü-
gung über ihr Vermögen be-
schränkt sind (insbesondere
im Falle einer Insolvenz),

• Personen, die die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzen

■ Das Alter sollte bei Amtsan-
tritt über 30 und unter 70 Jahre
betragen.
■ Die/der Bewerber/in sollte im
Bezirk der Schiedsstelle (Stadt
Meißen) wohnen.
■ Die/der Bewerber/in hat keine
Verstöße gegen die Grundsätze
der Menschlichkeit oder der
Rechtsstaatlichkeit begangen.
■ Die/der Bewerber/in war nicht
für das frühere Ministerium für

Staatssicherheit oder Amt für
nationale Sicherheit tätig.
■ Die/der Bewerber/in war nicht
als ehemaliger Mitarbeiter oder
Angehöriger in herausgehobe-
ner Funktion von Parteien und
Massenorganisationen, der be-
waffneten Organe und Kampf-
gruppen sowie sonstiger staatli-
cher oder gemeindlicher Dienst-
stellen oder Betriebe der ehe-
maligen DDR, ins-besondere bei
Abteilungsleitern der Ministe-
rien und Räten der Bezirke, Mit-
gliedern der SED-Bezirks- und
Kreisleitungen, Mitgliedern der
Räte der Bezirke, Absolventen
zentraler Parteischulen, politi-
schen Funktionsträgern in den
bewaffneten Organen und
Kampfgruppen, Botschaftern
und Leitern anderer diplomati-
scher Vertretungen und Han-
delsvertretungen sowie bei Mit-
gliedern der Bezirks- und Kreis-
einsatzleitungen tätig.
■ Die/der Bewerber/in legt eine
schriftliche Erklärung vor, dass
keine Ausschlussgründe nach § 4
Absätze 2 bis 5 des Sächsischen
Schieds- und Gütestellengeset-
zes vorliegen und erteilt die Ein-
willigung, Auskünfte zu den Aus-
schlussgründen des Absatzes 4
Nr. 3 und 4 und des Absatzes 5

des Sächsischen Schieds- und
Gütestellengesetz beim Bundes-
beauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes
einzuholen. Einwohnerinnen
und Einwohner aus Meißen, die
Interesse an einem Ehrenamt in
der städtischen Schiedsstelle ha-
ben, werden gebeten, sich mit
einem kurzen Lebenslauf und
der vorher genannten Erklärung
sowie Einwilligung schriftlich bis
zum 30. Juni 2021 bei der Gro-
ßen Kreisstadt Meißen, Markt 1,
01662 Meißen unter Angabe
des Stichwortes „Schiedsstelle“
zu bewerben. Bitte geben Sie
auch an, für welches Amt, Frie-
densrichter/in oder stellvertre-
tende/r Friedensrichter/in, Sie
sich interessieren.
Nähere Auskünfte zur Ausschrei-
bung können Sie unter der Ruf-
nummer 03521/467-456 erhal-
ten. Weitere allgemeine Infor-
mationen zur Tätigkeit einer
Schiedsstelle sind auch im Inter-
net unter www.schiedsamt.de
abrufbar.

Meißen, den 02.03.2021

Olaf Raschke,
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl und Aufforderung zur Bewerbung für das
Ehrenamt als Friedensrichter/in oder Stellvertreter/in (m/w/d)
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1. Was ist die Grundsteuer
und wofür wird sie gezahlt?
Mit der Grundsteuer wird der
Grundbesitz, also Grundstücke
und Gebäude einschließlich der
Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft, besteuert. Sie wird
von den Eigentümerinnen und
Eigentümern gezahlt, die sie
über die Betriebskosten auf die
Mieterinnen und Mieter umle-
gen können. Von der Grundsteu-
er sind also alle Einwohnerinnen
und Einwohner einer Gemeinde
direkt oder indirekt betroffen.
Ihnen kommt sie wiederum zu-
gute, denn die Kommunen ver-
wenden die Grundsteuereinnah-
men zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen und freiwilligen Aufgaben,
zum Beispiel für den Bau und
die Unterhaltung von Straßen,
Schulen, Schwimmbäder oder
Bibliotheken.

2. Warum gab es eine Grund-
steuerreform und ab wann
wirkt sie?
Das Bundesverfassungsgericht
hatte im April 2018 die bisherige
Grundlage für die Grundsteuer –
die Einheitswerte – für verfas-
sungswidrig erklärt. Daraufhin
musste der Gesetzgeber die Be-
wertung im Rahmen der Grund-
steuerreform neu regeln, um
den Gemeinden eine ihrer wich-
tigsten Einnahmequellen dauer-
haft zu erhalten. Die Grundsteu-
er darf noch bis zum 31. Dezem-
ber 2024 auf Basis der Einheits-
werte erhoben werden. Die auf
dem bisherigen Recht basieren-
den Einheitswertbescheide,
Grundsteuermessbescheide und
Grundsteuerbescheide werden
kraft Gesetzes zum 31. Dezem-
ber 2024 mit Wirkung für die Zu-
kunft aufgehoben. Ab dem Jahr
2025 wird die Grundsteuer dann
nur noch auf Basis neuer Be-
scheide erhoben.

3. Was passiert bei der Umset-
zung der Grundsteuerreform?
Voraussetzung für den Erlass
der neuen Bescheide ist eine
neue Hauptfeststellung, die zum
Stichtag 1. Januar 2022 durch-
geführt wird. Dabei werden alle
Grundstücke und Gebäude so-
wie alle Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft - in Sachsen sind
das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche
Einheiten - vom Finanzamt neu
bewertet. Dafür werden alle Ei-
gentümerinnen und Eigentümer
gebeten, ab Mitte 2022 eine Er-
klärung für ihren Grundbesitz
abzugeben. Damit dies mög-
lichst reibungslos gelingt, hat
der Gesetzgeber eine elektroni-
sche Übermittlungspflicht für
die Steuererklärungen vorgese-

hen. Die entsprechenden Pro-
gramme dafür werden derzeit
erarbeitet und künftig über ELS-
TER bereitgestellt. Sie werden
die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer bei der Erklärungsabgabe
unterstützen. Auf Papier einge-
hende Erklärungen werden
nicht zurückgewiesen, sondern
gescannt und digitalisiert.
Bei der Steuererklärung werden
künftig deutlich weniger Anga-
ben benötigt. Von den Eigentü-
merinnen und Eigentümern sind
die Lage und Bezeichnung des
Flurstücks, die Grundstücks-grö-
ße, der Bodenrichtwert (im In-
ternet abrufbar z. B. unter:
https://www.boris.sachsen.de/
bo-denrichtwertrecher-
che-4034.html), die Gebäudeart
(z. B. Einfamilienhaus, Zweifami-
lienhaus, Eigentumswohnung,
Geschäftsgrundstück etc.), die
Wohnfläche oder Bruttogrund-
fläche und das Baujahr anzuge-
ben. Viele weitere erforderliche
Berechnungsfaktoren sind im
Gesetz festgelegt. Die Eigentü-
merinnen und Eigentümer müs-
sen den neuen Grundsteuerwert
deshalb auch nicht selbst be-
rechnen. Dies übernimmt das je-
weilige Finanzamt.
Das bisherige dreistufige Ver-
fahren und die Unterscheidung
von Grundsteuer A für Betriebe
der Land- und Forstwirtschaft
und Grundsteuer B für das
Grundvermögen werden auch
künftig beibehalten:
1. Stufe Finanzamt: Festlegung
des Grundsteuerwertes

2.Stufe Finanzamt: Festsetzung
des Grundsteuermessbetrges
(Grundsteuerwert x Messzahl
= Grundsteuermessebetrag)

3. Stufe Finanzamt: Festsetzung
und Erhebung der Grundsteu-
er (Grundsteuermessebetrag
x Hebesatz = Grundsteuer)

4. Was beinhaltet das sächsi-
sche Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat An-
fang Februar 2021 das sächsi-
sche Grundsteuermodell verab-
schiedet. Dieses weicht vom
Grundsteuergesetz des Bundes
dahingehend ab, dass bei den
Steuermesszahlen zwischen den
Grundstücksarten differenziert
wird.
Bei der Grundsteuer B gelten in
Sachsen künftig folgende Steu-
ermesszahlen:
• 0,36 Promille für unbebaute
Grundstücke und Wohngrund-
stücke

• 0,72 Promille für Geschäfts-
grundstücke, gemischt ge-
nutzte Grundstücke, das Teil-
eigentum und die sonstigen
bebauten Grundstücke

Für die Grundsteuer A verbleibt
es bei der im Grundsteuergesetz
geregelten Steuermesszahl von
0,55 Promille.
Ziel des sächsischen Modells ist
es, eine deutliche Steigerung
der Grundsteuer bei den Wohn-
grundstücken und demgegen-
über eine starke Entlastung bei
den Geschäftsgrundstücken zu
vermeiden. Wohnen soll durch
die Grundsteuerreform nicht
stärker belastet werden. Im Er-
gebnis soll eine überproportio-
nale Belastung einzelner Grund-
stücksarten vermieden werden.
Die höhere Messzahl für Ge-
schäftsgrundstücke bewirkt da-
bei nicht, dass sich die Grund-
steuerbelastung für die sächsi-
sche Wirtschaft flächendeckend
erhöht oder sogar verdoppelt.
Das haben die im Rahmen des
sächsischen Gesetzgebungsver-
fahrens durchgeführten Berech-
nungen gezeigt.

5. Und wie hoch ist die Grund-
steuer ab 2025?
Belastbare Aussagen, wie sich
die Höhe der ab 2025 zu zahlen-
den Grundsteuer in jedem Ein-
zelfall ändern wird, sind derzeit
nicht möglich. Hierzu müssen
die Grundstücke zunächst neu
bewertet werden. Grundlage da-
für sind die Steuererklärungen,
nach Aufforderung durch die Fi-
nanzverwaltung abzugeben
sind. Die Eigentümerinnen und
Eigentümer werden im 2. Quar-
tal 2022 von den Finanzämtern
Informationen zur Abgabe der
Steuererklärung erhalten.
Trotz der Differenzierung der
Steuermesszahlen in Sachsen
wird sich die Grundsteuerzah-
lung einzelner Steuerpflichtiger
verändern. Die angestrebte Auf-
kommensneutralität bezieht
sich nur auf das gesamte Grund-
steueraufkommen in Sachsen
bzw. in der jeweiligen Kommu-
ne. Belastungsverschiebungen
zwischen den einzelnen Steuer-
pflichtigen lassen sich aufgrund
von Wertveränderungen bei den
Grundstücken, die innerhalb der
letzten 87 Jahre eingetreten
sind, nicht vermeiden. D. h. es
wird Grundstücke geben für die
ab 2025 mehr Grundsteuer als
bisher und Grundstücke, für die
weniger Grundsteuer als bisher
zu zahlen sein wird. Das ist die
unausweichliche Folge der vom
Bundesverfassungsgericht ge-
forderten Neuregelung und
lässt sich – angesichts der ak-
tuellen Ungerechtigkeiten auf-
grund der großen Bewertungs-
unterschiede durch das Abstel-
len auf veraltete Werte – nicht
vermeiden.

Informationen des Sächsischen
Staatsministeriums der Finanzen zur

GrundsteuerreformDie Große Kreisstadt Meißen ist mit ihren über 28.000 Einwoh-
nern ein lebens- und liebenswertes Zuhause für alle Generationen
und gleichzeitig Anlaufpunkt für Besucher aus aller Welt. Neben
der Vielzahl touristischer Angebote zeichnet sich Meißen durch
ausgezeichnete Versorgungs- und Freizeitmöglichkeiten, sehr gu-
te Betreuungs- und Bildungsangebote, die Lage im malerischen
sächsischen Elbland sowie beste Anbindungen an die Landes-
hauptstadt Dresden aus. Um diese Vielzahl an attraktiven Mög-
lichkeiten zu wahren, bedarf es einer gründlichen Begutachtung
der städtischen Wanderwege.

Die Stadt Meißen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen na-
turverbundenen Wander- und Touristikfreund als ehrenamtlichen
Wegewart für das Stadtgebiet Meißen.

Ortswegewart (m, w, d)

Die Tätigkeit des Wegewarts umfasst die:
- jährliche Begehung der Rad- undWanderwege im Stadtgebiet
- Begutachtung der Ausschilderung
- Feststellung der Befahr- und Begehbarkeit
- Ausgestaltung der Rad- und Wanderwege mit Hinweisschildern
und Schautafeln in Zusammenarbeit mit dem Kreiswegewart

- Unterstützung des Weinbauverbandes sowie des Tourismusver-
bandes

Der zukünftige ehrenamtliche Ortswegewart erhält für seine Tä-
tigkeit, die ca. 12 Stunden im Monat umfassen wird, eine Auf-
wandsentschädigung von 45€/Monat.

Bewerbungsfrist: 31.05.2021

Zu Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen gehören:
- überzeugendes Motivationsschreiben
- tabellarischer Lebenslauf

Diese richten Sie bitte an:
Stadtverwaltung Meißen
kommissarischer Leiter des Haupt- und Personalamtes
Silvio Kockentiedt
Markt 1
01662 Meißen

oder per Mail (eine PDF-Datei mit max. 5 MB) an:
hauptamt@stadt-meissen.de

Kosten die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen,
werden nicht erstattet. Ohne frankierten Rückumschlag erfolgt
keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen. Mit Ihrer Bewer-
bung erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer personenbezoge-
nen Daten für die Dauer des laufenden und zukünftigen Auswahl-
verfahrens einverstanden.

Meißen, den 13.04.2021

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Ausschreibung

Das Liegenschaftsamt der Stadt
Meißen befindet sich seit
1. April 2021 in der 1. Etage am
Standort Leipziger Straße 10.

Die Telefonnummern bleiben
unverändert und die Mitarbeite-
rinnen sind zu den üblichen

Sprechzeiten erreichbar:

Montag 9 bis 12 Uhr
Dienstag 9 bis 12 Uhr sowie

14 bis 18 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Donnerstag 9 bis 12 Uhr
Freitag 9 bis 12 Uhr

Umzug des Liegenschaftsamtes
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Der Stadtrat hat in seiner Sit-
zung vom 03.02.2021 folgende
Beschlüsse gefasst:

Antrag Nr. A 38/21 der Frakti-
on Bürger für Meißen/SPD
vom 08.02.2021, Widerruf der
Besetzung der Ausschüsse
(Beschluss-Nr. 21/7/041)
Der Stadtrat zu Meißen wider-
ruft die derzeitige Besetzung
des Sozial- und Kulturausschus-
ses, des Stadtentwicklungsaus-
schusses und des Verwaltungs-
ausschusses.
Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Weingut Pro-
schwitz – Gästezentrum am
Bocksberg“ (Beschluss-Nr.
20/7/140-1)
abgelehnt
Allgemeines Grundvermögen;
Gewerbe- und Industriegebiet
Meißen-Ost; Verkauf der Flur-
stücke Nummer 30/11 und
30/12 jeweils der Gemarkung
Zaschendorf sowie der Flur-
stücke Nummer 738/8 und
737/8 jeweils der Gemarkung
Cölln sowie Eigentümerzu-
stimmung zur Mitbestellung
von Grundpfandrechten (Be-
schluss-Nr. 21/7/014)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Ver-
äußerung der Flurstücke Num-
mer 30/11 und 30/12 jeweils der
Gemarkung Zaschendorf sowie
der Flurstücke Nummer 738/8
und 737/8 jeweils der Gemar-
kung Cölln mit einer Größe von
insgesamt 3.655 m² zum Preis
von 20,00 Euro/m², also einer
Kaufsumme von insgesamt
73.100 Euro an die Firma Tisch-
lerei Brendel. Des Weiteren er-
teilt die Große Kreisstadt Mei-
ßen dem Erwerber die Zustim-
mung und Vollmacht zur Bestel-
lung von Grundpfandrechten bis
zu einer Höhe von 1.500 TEUR.
Abbruch Industriebrache „Al-
te Molkerei“, Komplettab-
bruch, Entsorgung, Sicherung
und Wiederherstellung Gelän-

de, Schlussrechnung (Be-
schluss-Nr. 21/7/024)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt den Be-
gleich der Schlussrechnung der
Firma Bothur mit zusätzlichen
Entsorgungsleistungen im Rah-
men der Schlussrechnung für
den Komplettabbruch der Indus-
triebrache „Alte Molkerei“ in Hö-
he von insgesamt 107.109,81
Euro.
Zwischenfinanzierung der
Kosten der Kinderbetreuung
(Beschluss-Nr. 21/7/022)
1)Der Stadtrat stimmt der Vorfi-

nanzierung der nicht einge-
nommenen oder erstatteten
Elternbeiträge der freien Trä-
ger für den Zeitraum vom
14.12. 2020 bis 31.01.2021 in
Höhe von 93.935,74 Euro zu.

2)Der Stadtrat stimmt der Zah-
lung der laufenden Geldleis-
tung an die Kindertagespfle-
gepersonen während des
Zeitraumes der Schließung
und Durchführung der Notbe-
treuung zu.

3)Der Oberbürgermeister wird
beauftragt bei der Abrech-
nung der Personalkosten der
freien Träger im nächsten
Jahr während des Zeitraumes
der Schließung und Durchfüh-
rung der Notbetreuung auf
den Einwand unangemesse-
ner Kosten (Kurzarbeit) zu ver-
zichten und die Personalkos-
ten entsprechend der ange-
meldeten Kinder anzuerken-
nen.

4)Der Stadtrat stimmt ebenfalls
der Vorfinanzierung der nicht
eingenommenen oder erstat-
teten Elternbeiträge der nicht
betreuten Kinder der freien
Träger für den Zeitraum vom
01.02.2021 bis zur Wiederauf-
nahme der Betreuung zu.

5)Der Stadtrat genehmigt einen
außerplanmäßigen Aufwand/
Ausgabe aufgrund der Coro-
na-Pandemie. Der Sachverhalt
wird entsprechend des Erlas-

ses des SMI vom 20.03.2020
im Sonderergebnis abgebil-
det. Die Vorfinanzierung der
Elternbeiträge erfolgt aus
dem Konto

73.65.05.10/511143.
Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Bohnitzscher
Höfe“ (Beschluss-Nr.
21/7/030)
1. Der Stadtrat der Großen Kreis-

stadt Meißen beschließt, für
das Plangebiet „Bohnitzscher
Höfe“ einen Bebauungsplan
entsprechend Geltungsbe-
reich (Anlage 1) aufzustellen.

2. Der Flächennutzungsplan der
Großen Kreisstadt Meißen
wird für einen Teilbereich des
Bebauungsplanes „Bohnitz-
scher Höfe“ (Anlage 4) im Pa-
rallelverfahren nach § 8 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) geän-
dert.

Einstellung Leiterin Finanz-
verwaltungsamt (Beschluss-
Nr. 21/7/042)
Der Stadtrat beschließt, Frau
Heike Herzig als Leiterin des Fi-
nanzverwaltungsamtes zum
nächstmöglichen Zeitpunkt ein-
zustellen.
Bewerbung um die Aufnahme
im LEADER-Gebiet „Dresdner
Heidebogen“, Zustimmung zur
Berechnungsgrundlage des
Mitgliedsbeitrags (Beschluss-
Nr. 21/7/058)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt, im Fal-
le einer erfolgreichen Aufnahme
in das LEADER-Gebiet „Dresdner
Heidebogen“, einer Ermittlung
des Mitgliedsbeitrags auf Basis
der Gesamteinwohnerzahl zuzu-
stimmen.
Aufhebungsvertrag Pachtver-
trag Tierpark Meißen (Be-
schluss-Nr. 21/7/051)
Der Stadtrat der Stadt Meißen
beschließt, den Pachtvertrag
zum Tierpark Meißen zum
31.12.2021 gemäß beiliegen-
dem Aufhebungsvertrag aufzu-
heben.

Beschlüsse der 17. Sitzung des Stadtrates vom
24.03.2021

Zeit, Ort und Tagesordnung der
öffentlichen Sitzungen des
Stadtrates und seiner Ausschüs-
se werden in den Schaukästen
am Rathaus der Stadt Meißen,
Markt 1, Außenfront Burgstra-
ße, sowie vor der Johannesschu-
le, Dresdner Straße 21, linkes
Grundstücksteil für die Dauer

von mindestens sieben Tagen
ortsüblich bekanntgegeben.
Vorstehende Sitzungen sind ge-
mäß § 37 Abs. 1 SächsGemO öf-
fentlich, jedoch sind aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes
nur eingeschränkte Kapazitäten
im Zuhörerbereich verfügbar.
Sie können die Sitzungen im öf-

fentlichen Livestream unter
https://www.stadt-meis-
sen.de/11148.html mitverfol-
gen. Die Dokumente zu den Sit-
zungen finden Sie auf der Inter-
netseite der Stadt Meißen
http://www.stadt-meissen.de
unter der Rubrik Stadtrat/Rats-
informationssystem.

Terminkalender der öffentlichen Sitzungen des
Stadtrates und seiner Ausschüsse im April/Mai
Termin Begginn Gremium Sitzunggsort
28.04. 17 Uhr Stadtrat Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal
17.05. 17 Uhr Sozial- und Kulturausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzunggssaal
18.05. 17 Uhr Stadtentwicklunggsausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzunggssaal
19.05. 17 Uhr Verwaltungsausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal
02.06. 17 Uhr Stadtrat Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzunggssaal

Der Sozial- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 12.04.2021
keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse der 13. Sitzung des Sozial- und
Kulturausschusses vom 12.04.2021

Der Stadtentwicklungsausschuss
hat in seiner Sitzung am
13.04.2021 folgende Beschlüsse
gefasst:

Bund-Länder-Programm Städ-
tebaulicher Denkmalschutz;
Fördergebiet „Historische
Altstadt 2014 – 2022“; Förde-
rung der Instandsetzung von
Dach und Fassade Görnische
Gasse 32 (Beschluss-Nr.
21/7/034)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die För-
derung der Modernisierung und
Instandsetzung von Dach und
Fassade des Gebäudes Görni-
sche Gasse 32 in Meißen mit ei-
nem Zuschuss von bis zu
86.950,00 €. Die Zuschussrate in
Höhe von 86.950,00 € ist in den
Haushalt der Stadt Meißen für
2021 eingestellt.
Die entsprechenden Finanzhil-
fen in Höhe von 69.560,00 € (80
%) stehen zur Verfügung. Der
kommunale Eigenanteil (20 %)
an der Zuwendung beträgt
17.390,00 €.
Der Oberbürgermeister wird er-
mächtigt, den entsprechenden
Vertrag zur Modernisierung und
Instandsetzung von Dach und
Fassade der Görnischen Gasse
32 abzuschließen.
Der Beschluss steht unter dem
Vorbehalt der jährlichen Mittel-
bereitstellung durch Bund und
Freistaat Sachsen.

K 8015 Anlage eines Schutz-
streifens für Radfahrer und
Gehwegbau Zaschendorfer
Straße
Leistung: Straßenbauarbeiten
(Gehwegneubau und Radweg-
markierung), Vergabe der
Bauleistung (Beschluss-Nr.

21/7/037)
Der Stadtentwicklungsausschuss
der Großen Kreisstadt Meißen
beschließt, die Firma STRABAG
AG mit Sitz in Meißen mit der
Ausführung des Gehwegbaues
und Anlegen eines Schutzstrei-
fens für Radfahrer inkl. der Leer-
rohrverlegung Breitband zum
geprüften Angebotspreis in Hö-
he von 371.685,84 Euro (brutto)
inkl. MwSt. zu beauftragen.

Hochwassergerechte Ertüch-
tigung des Bächels am Königs-
see zur Hochwasserentlas-
tung des Grainitzbaches –
Nachträge Mehrleistungen
(Beschluss-Nr. 21/7/036)
Der Stadtentwicklungsausschuss
der Großen Kreisstadt Meißen
beschließt, die Mehrleistungen
für die Ertüchtigung des Bächels
am Königssee an die Firma EU-
ROVIA Verkehrsbau Union
GmbH aus Radeburg in Höhe
von 232.731,88 Euro (brutto)
incl. MwSt. zu beauftragen.

Erneuerung der öffentlichen
Straßenbeleuchtung ein-
schließlich Gehwegsanierung
Melzerstraße (Beschluss-Nr.
21/7/055)
Der Stadtentwicklungsausschuss
der Großen Kreisstadt Meißen
beschließt, die öffentliche Stra-
ßenbeleuchtung der Melzerstra-
ße entsprechend der vom Tech-
nischen Büro Kießling GmbH er-
arbeiteten Vorentwurfsplanung
vom 15.03.2021 als einseitige
Beleuchtung zwischen Zschei-
laer Straße und Vorbrücker Stra-
ße zu erneuern und Teilbereiche
des Gehweges incl. Bushaltestel-
le im Trassenverlauf der Be-
leuchtungsanlage instand zu
setzen.

Beschlüsse der 4. Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses vom

13.04.2021

Der Verwaltungsausschuss hat
in seiner Sitzung am 14.04.2021
folgenden Beschluss gefasst:

Allgemeines Grundvermögen;
Verkauf des Flurstücks 8/3
Gemarkung Meißen (Be-
schluss-Nr. 21/7/057)
Der Verwaltungsausschuss der
Großen Kreisstadt Meißen be-
schließt die Veräußerung des
Flurstücks Nummer 8/3 der Ge-
markung Meißen an Herrn Ron-
ny Dürschke. Der Verkauf er-
folgt zum vollen Bodenricht-
wert, aktuell in Höhe von 106,00

Euro/m², somit zu einem Ge-
samtpreis von 60.844,00 Euro.
Die Grunderwerbs- und Neben-
kosten werden vom Käufer
übernommen. Der Käufer über-
nimmt die bestehenden 15 Ga-
ragen mit deren Mietverträgen.
Mit dem Verkauf geht eine In-
vestitionsverpflichtung einher.
Die Investitionsverpflichtung ist
innerhalb von 5 Jahren durchzu-
führen. Im Falle der Nichterfül-
lung dieser Verpflichtung fällt
das Grundstück zum vorstehend
genannten Veräußerungspreis
an die Stadt Meißen zurück.

Beschluss der 13. Sitzung des
Verwaltungsausschusses vom 14.04.2021
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Aufgrund der aktuellen Schutz-
bestimmungen muss der Akti-
onstag „Meißen putzt sich raus“
verschoben werden. Er war im
aktuellen Meißner Amtsblatt für
Samstag, den 10. April angekün-
digt.
Ein neuer Termin wird bekannt-
gegeben, sobald fallende Infek-
tionszahlen und dauerhaft auf-
gehobene Beschränkungen es
zulassen.

Frühjahrsputz
verschiebt sich
Der Aktionstag war für
den 10. April geplant

Im Landkreis Meißen haben wei-
tere Einrichtungen ihren Betrieb
für kostenlose Bürgertestungen
auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus aufgenommen. Ohne
Anmeldung stehen neben der
Schnelltest-Ambulanz am Elb-
landklinikum Meißen nun auch
das Testzentrum DRK Meißen
(Kleiderkammer), das Testzen-
trum am Markt 3 und das Test-
zentrum am Theaterplatz 14
(Filmpalast) für Testungen of-
fen.

Mit vorheriger Anmeldung kön-
nen Schnelltests bei der Moritz
Apotheke und der Zahnarztpra-
xis Kutschker in Meißen erfol-
gen. Weitere Standorte sind in
Vorbereitung. Alle aktuellen Ad-
ressen können auf der Internet-
seite des Landkreises unter
http://www.kreismeis-
sen.org/15946.html eingesehen
werden.
Jeder Bürger kann sich einmal
wöchentlich kostenlos testen
lassen.

■ Schnelltest-Ambulanz am
ELBLANDKLINIKUMMeißen,
Nassauweg 7
Mo – Fr 10 – 17 Uhr,
Sa 9 – 14 Uhr
■ Schnelltestzentrum
amMarkt 3
Mo – Sa, 9 -18 Uhr
■ Schnelltestzentrum,
Theaterplatz 14 (Filmpalast)
Mo – Sa, 9 -18 Uhr
■ Zahnarztpraxis Kutschker,
Kurt-Hein-Straße 23
Nur mit Anmeldung:

03521 732324
Mo 8 – 12 + 13.30 – 16 Uhr,
Di + Do 8 – 12 + 13.30 – 18 Uhr,
Mi + Fr 8 – 12 Uhr
■ Testzentrum DRKMeißen,
Zaschendorfer Str. 19
Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa + So + Fei-
ertage 9 – 15 Uhr
■ Moritzapotheke Meißen,
Zaschendorfer Str. 23
Vorzugsweise mit Anmeldung:
03521 738648
Mo – Fr 7.15 – 19 Uhr,
Sa 8 – 12 Uhr

Möglichkeiten für Schnelltests in Meißen

Seit 1982 arbeite ich bei der Ver-
kehrsgesellschaft Meißen. Freu-
de an der Arbeit, zufriedene
Fahrgäste, nette Kollegen und
ein gutes Arbeitsklima sind mir
wichtig. Im Laufe der Jahre war
ich in verschiedenen Abteilun-
gen tätig, z. B. in der Verkehrs-
planung, derzeit im Kundenzen-
trum der VGM am Meißner Bus-
bahnhof. Ich stehe im direkten
Kontakt zu unseren Fahrgästen,
erfahre deren Wünsche oder An-
liegen. Dies ist sehr abwechs-
lungsreich und kein Tag wie der
andere. Da ist die Oma, die ihre
Handtasche im Bus vergisst, der
Schüler, der seine Busfahrkarte
verloren hat, oder der Tourist,
der die Umgebung erkunden

möchte. Fahrplan- und Tarifaus-
künfte, der Verkauf von Tickets
und die Verwaltung von Fundsa-
chen gehören zum Tagesge-
schäft. Der Umgang mit ver-
schiedenen Personen erfordert
ein selbstbewusstes Auftreten.
Dabei stehen Kommunikations-
freude und Respekt im Vorder-
grund. Wenn ein Tag aber doch
einmal sehr stressig ist, baut
mich ein freundliches Lächeln
und ein Dankeschön der Kunden
wieder auf.
Meine Arbeit bereitet mir Freu-
de und ich habe mir zum Motto
gemacht:
„Wenn man zu oft zurückschaut,
verpasst man die Dinge, die vor
einem liegen.“

Kalenderfrau April – Heike Ringel

Foto: C. Hübschmann

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt?
Wir haben uns aufgemacht und
nach kleinen, spannenden De-
tails gesucht, die unserer alltäg-
lichen Wahrnehmung schnell
entgehen. Wenn Sie wissen, wo
sich das abgebildete Objekt be-
findet und was es damit auf sich
hat, dann schreiben Sie unter
dem Stichwort „Preisrätsel“ an:
Stadt Meißen, Pressestelle,
Markt 1, 01662 Meißen oder
kontaktieren Sie uns per E-Mail
(presse@stadt-meissen.de). Ein-
sesndeschluss ist der 5. Mai
2021.

Das heute gesuchte Objekt ist
das besondere Zeugnis einer
langen Tradition und findet sich
an gleich drei Orten in der Stadt.
Können Sie uns alle drei nen-
nen?
Den Gewinner erwartet ein Mei-
ßen-Puzzle des Lions-Club Mei-
ßen.

Das in der letzten Ausgabe ge-
suchte Ornament befindet sich
am Haus Frauenkirche 12, an
den Frauenstufen.

Meißen
entdecken –

das Preisrätsel

Foto: Stadt Meißen

Nachdem die Stadt Meißen im
Dezember 2020 den Fördermit-
telbescheid für den Ersatzneu-
bau Sporthalle der Kalkberg-
schule erhalten hatte, können in
diesem Jahr die Vorbereitungen
für den Bau der geplanten Ein-
feldhalle in Form von Ausfüh-
rungsplanung, Ausschreibung
und Vergabe starten. Die anteili-
gen Kosten hierfür liegen bei ca.
1,9 Mio. Euro. Der Baubeginn ist
für 2022 vorgesehen.
Um bis dahin ausreichend Platz
für die neue Sporthalle zu schaf-
fen, muss das alte Heizhaus auf
dem Schulgelände abgebrochen
werden. Die bisherige Sportstät-
te bleibt zudem bis zur geplan-
ten Fertigstellung des Ersatz-
neubaus Anfang 2023 weiterhin
für Schule und umliegende Ver-
eine nutzbar. Erst im Anschluss
erfolgt der Abriss der in die Jah-
re gekommenen Turnhalle. An
ihrer Stelle sollen Parkflächen

sowie eine neue Zufahrt zum
Gelände entstehen. Die Gesamt-
kosten für alle Teilleistungen lie-
gen bei rund 3,27 Mio. Euro.
Die gesamte Maßnahme wird
über das Förderprogramm In-
vestive Sportförderung geför-
dert.
Diese Maßnahme wird mitfinan-
ziert mit Steuermitteln auf

Grundlage des vom Sächsischen
Landtag beschlossenen Haushal-
tes. Auch die letzten Arbeiten an
den Freianlagen werden nach
der Errichtung der neuen Halle
durchgeführt. Doch schon jetzt
freuen sich die Kinder der Schu-
le mit dem Förderschwerpunkt
Lernen über Sitzgruppen im
Freien und eine Tafel, ein Mehr-

zweckspielfeld, eine 100-Meter-
Laufbahn und eine Weitsprung-
bahn. Die ebenfalls neu einge-
richtete große Grünfläche lässt
sich dank des besonders belast-
baren Schotterrasens auch als
Kugelstoßanlage nutzen. Eben-
so wurde der Spielbereich für
die Hortkinder bereits saniert
und mit Spiel- und Turngeräten
ausgestattet. Diese Maßnahme
wurde mitfinanziert mit Steuer-
mitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlos-
senen Haushaltes.
Die gesamte Maßnahme wird
über das Programm „Brücken in
die Zukunft“ VwV Invest Schule
vom Freistaat Sachsen geför-
dert. Die Zuwendung wird finan-
ziert aus Steuermitteln. Diese
Steuermittel werden auf Grund-
lage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes zur Ver-
fügung gestellt.

Neue Sporthalle für die
Kalkbergschule Meißen

Vorbereitungen starten noch dieses Jahr

Die neue 100-Meter-Laufbahn an der Förderschule „L“ auf dem
Kalkberg. Foto: Stadt Meißen
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Der DRK-Blutspendedienst
Nord-Ost hat bereits seit dem
Frühjahr 2020 zusätzlich zu dem
üblicherweise bestehenden ho-
hen Hygienestandard auf seinen
Spendeterminen weitere
Schutzmaßnahmen eingeführt.
Im Rahmen des Infektionsschut-
zes leisten sie einen wesentli-
chen Beitrag zu Sicherheit und
Schutz aller auf den Blutspende-
terminen anwesenden Personen
– SpenderInnen, ehrenamtliche
HelferInnen und DRK-Mitarbei-
terInnen.
Eine der zahlreichen Maßnah-
men besteht in einer Einlasskon-
trolle bereits vor Bertreten der
Spenderäume. Es wird dort eine
Kurzanamnese unter anderem
mit Messung der Körpertempe-
ratur durchgeführt. Neben der
Bedeutung für den Infektions-
schutz ist es auch zum Schutz
des Spenders oder der Spende-
rin selbst, sowie auch der Emp-
fänger von Blutpräparaten von
erheblicher Bedeutung, dass
beispielsweise Erkältungssymp-
tome (Husten und/oder Schnup-
fen, Halskratzen oder Hals-
schmerzen, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Abgeschlagenheit,
erhöhte Temperatur oder Fie-
ber) vor einer Blutspende voll-

ständig abgeklungen sind. Nach
einer leichten Erkältung ohne
Fieber sollte ab Symptomfrei-
heit mindestens eine Woche ver-
gehen, bevor wieder Blut ge-
spendet wird, nach einem Infekt
mit stärkeren Beschwerden soll-
te eine Wartezeit von vier Wo-
chen bis zur nächsten Blutspen-
de eingehalten werden. Wichtig
zu wissen: Nach Einnahme eines
Antibiotikums kann bei Be-
schwerdefreiheit vier Wochen
nach dem Tag der letzten Ein-
nahme wieder Blut gespendet
werden.
Eine Terminreservierung für
alle DRK-Blutspende-Termine
ist erforderlich. Sie kann un-
ter https://terminreservie-
rung.blutspende-nordost.de/
erfolgen oder auch über die
kostenlose Hotline 0800 11
949 11. Die Vorab-Buchung
von festen Spendezeiten
dient dem reibungslosen Ab-
lauf unter Einhaltung aller ak-
tuell geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln.
Der nächste Termin in Meißen
findet amMittwoch, dem 28.04.,
in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in
der Sporthalle des Landesgym-
naisums St. Afra, Nossener Stra-
ße 25A statt.

Das DRK bittet
um Blutspenden

Bis 30. April 2021 können Pro-
jektanträge für die nächste För-
derperiode des Ehrenamtsbud-
gets des Landkreises Meißen
eingereicht werden. Das ent-
sprechende Antragsformular ist
im Internet unter www.kreis-
meissen.de – Landratsamt – De-
zernat Soziales (http://
www.kreis-meissen.org/
14264.html) zu finden.
„Ohne das Engagement im Eh-
renamt wäre unsere Gesell-
schaft um vieles ärmer. Dies hat
uns 2018 bewogen, das Ehren-
amtsbudget umzusetzen“, er-
klärt die Erste Beigeordnete des
Landkreises Meißen Janet Putz.
Es wurde damals in gemeinsa-
mer Anstrengung in der Arbeits-
gemeinschaft „Ehrenamtsbud-
get im Landkreis Meißen“ mit je
einem Vertreter der Kreistags-
fraktionen sowie zwei Vertre-
tern des Sächsischen Städte-
und Gemeindetages (SSG) ent-
wickelt und wird seither fortge-
führt.

Für 2021 und 2022 sollen nun
seitens des Freistaates Sachsen,
vorbehaltlich der Haushaltsent-
scheidung des Landtages, jähr-
lich voraussichtlich 130.000 Euro
Ehrenamtsbudget ausgereicht
werden. 80.000 Euro gibt der
Landkreis Meißen jedes Jahr da-
zu.
Die damit bereitstehenden Pro-
jekt-Fördermittel sind von Anbe-
ginn in möglichst einfacher
Form direkt und vollständig dem
breit aufgestellten Ehrenamt im
Landkreis zur Verfügung gestellt
worden. Sie werden seither rege
und für ganz unterschiedliche
Zwecke genutzt: beispielsweise

für die Renovierung von Ver-
einsräumen oder zur Unterstüt-
zung gemeinschaftlicher Ausflü-
ge.
Welche Projekte gefördert wer-
den, darüber entscheidet die AG
„Ehrenamtsbudget im Landkreis
Meißen“ nach vorheriger Prü-
fung durch die Verwaltung und
Beratung zu den eingereichten
Projektanträgen voraussichtlich
Mitte Juni. Eine Übersicht zu
den Projektentscheidungen wird
den Kreisräten jährlich zur Ver-
fügung gestellt.
Die Mitglieder des Kreistages
haben denn auch in ihrer Sit-
zung am 25. März 2021 der Fort-
führung dieses etablierten För-
derinstruments zugestimmt. Die
Bekanntmachung der Richtlinie
erfolgt im Sonderamtsblatt
2/2021 am 16. April 2021. Auf
zu fördernde Ideen und Projekte
der ehrenamtlich Aktiven im
Landkreis Meißen freuen sich
die Mitglieder der AG bereits
jetzt.

Förderung des Ehrenamtes im Landkreis Meißen
Anträge können bis 30. April 2021 eingereicht werden

Auf der Großenhainer Straße
130 gibt es jetzt einen Honigver-
kaufsstand, der rund um die Uhr
geöffnet ist. Dieser wurde sehr
liebevoll gestaltet, sogar das
Dach wurde mit Hauswurz be-
pflanzt. Wenn diese Pflanzen im
Hochsommer blühen, werden
sie sehr gern von den Insekten
angeflogen. Auch die restlichen
Randstreifen des Grundstücks
werden noch mit bienenfreund-
lichen Pflanzen gestaltet. Auf
der ehemaligen Brachfläche ste-
hen seit zwei Jahren die Bienen-
völker vom Imker Tommy Ruh-
land, der nun seinen Honig am
Straßenverkaufsstand anbietet.
Wenn es seine Zeit zulässt,
möchte er jeden Monat eine
kleine Information anbringen,
was es bei den Bienen aktuell zu
beobachten gibt und womit sich
das Bienenvolk aktuell beschäf-
tigt. Wer mehr über die Bienen
erfahren möchte, kann anhalten
und sich dazu belesen. Und ganz
Neugierige können auch den Im-
ker direkt fragen. Vielleicht
passt es auch und es kann ein
Blick in die Beute geworfen wer-
den, sobald es wärmer ist. Denn
noch benötigen die Insekten die
Wärme im Brutfeld und genü-
gend Futter, bevor die erste
Durchsicht erfolgt.
Jetzt, im zeitigen Frühjahr, ist
die oberste Priorität der Bienen

an Volkstärke zuzulegen und die
Brut mit reichlich frischen Pollen
von den Frühjahrsblühern wie
Haselnuss, Christrose und später
dann von den Weidenkätzchen
zu versorgen. An Hand der Pol-

lenfarbe kann man erkennen,
wo die Bienen gesammelt ha-
ben, zum Beispiel aktuell oran-
gegelb von dem Krokus oder
orangerot vom Schneeglöck-
chen.

Honigtanke in Meißen und
Wissenswertes über Bienen

An der Honigtanke auf der Großenhainer Straße 130 gibt es rund
um die Uhr frischen Honig. Foto: Tommy Ruhland
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Seit 10. April hat Deutschlands
ältestes Schloss wieder seine Tü-
ren geöffnet. An 159 Tagen
musste die Wiege Sachsens auf-
grund des zweiten Lockdowns
geschlossen bleiben. Die Freude
im Team der Albrechtsburg ist
riesig, die Geschichte des Schlos-
ses und Sachsens wieder den
großen und kleinen Besucherin-
nen und Besuchern vermitteln
zu können. Der Besuch der Al-
brechtsburg Meissen ist aller-
dings nur nach vorheriger On-
line-Buchung eines Zeitfensterti-
ckets unter shop.schloesserland-
sachsen.de und unter Einhal-
tung der Maskenpflicht (FFP2
oder medizinischer Mund-Na-
senschutz) möglich. Gäste müs-

sen zudem einen tagesaktuellen
negativen Selbst- oder Schnell-
test vorlegen. Hierfür genügt ei-
ne dokumentierte Selbstaus-
kunft. Das Formular kann unter
www.coronavirus-sachsen.de
vorab heruntergeladen werden
bzw. liegt vor Ort auch in Papier-
form aus. Eine Testpflicht gilt
nicht für Personen unter sieben
Jahren. Der Besuch vor Ort wird
zur Kontaktnachverfolgung er-
fasst. Die Öffnung und gelten-
den Hygienerichtlinien richten
sich nach der aktuellen Sächsi-
schen Corona-Schutz-Verord-
nung. Weitere Informationen
finden Sie unter www.albrechts-
burg-meissen.de oder unter
03521 47070.

Die Albrechtsburg Meissen hat seit
10. April wieder für Individualbesucher

geöffnet
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Zu Beginn der 17. Sitzung des
Stadtrates zu Meißen wurde be-
reits deutlich, dass ein Thema an
diesem Abend eine wichtige Rol-
le spielen wird. Der mit 24 Mit-
gliedern anwesende und damit
beschlussfähige Rat stellte ei-
nen Antrag auf Verschiebung
des Punktes Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan
„Weingut Proschwitz – Gäste-
zentrum am Bocksberg“. Durch
Stimmenmehrheit wurde dem
Antrag stattgeben. Somit wurde
dieser Punkt in den vorderen
Teil des Abends verschoben.
Oberbürgermeister Raschke in-
formierte außerdem über den
im nichtöffentlichen Teil der
letzten Sitzung gefassten Be-
schluss, die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung Regenbogen
ab dem 07.04.2021 an Sabrina
Kusatz zu übertragen. Dieser
wurde bereits im Amtsblatt Nr.
02/2021 bekannt gegeben.

Einwohnerfragestunde
In einer schriftlichen Anfrage
wurde erneut auf die Verunrei-
nigung von Gehwegen durch
Hundekot hingewiesen. Der
Vollzugsdienst der Stadt ist hier
laut Ordnungsamtsleiterin Belin-
da Zickler sehr aktiv. So werden
etwa die Anlieger über die
Pflicht zur Sauberkeit unterrich-
tet. Des Weiteren werden Kon-
trollen der Hundehalter auf mit-
geführte Hundekotbeutel und
gültige Hundesteuermarke vor-
genommen. Auch ist der Voll-
zugsdienst selbst mit Hundekot-
tüten ausgerüstet, um Hunde-
besitzern im Notfall aushelfen
zu können. Die speziell im Anlie-
gen genannte Stelle an der
Zscheilaer Straße wurde kontrol-
liert und die Bereinigung in Auf-
trag gegeben. Das Thema Sau-
berkeit wird in der nächsten Sit-
zung des Verwaltungsausschus-
ses gesondert behandelt.
Eine weitere Anfrage ging sei-
tens der Elternvertretung der
Pestalozzischule ein. Sie teilt
mit, dass sich ein Großteil der El-
tern für digitalen Präsenzunter-
richt ausspricht, für den jedoch
aktuell die Voraussetzungen
fehlen. Dazu sei in erster Linie
eine stabile und gute Internet-
verbindung sowie die nötige
Hardware unabdingbar. David
Hermann, leitender EDV-Verant-
wortlicher berichtet, dass in der
Schule mit 175 MB DSL der bes-
te aktuell verfügbare Anschluss
anliegt. Im Zuge des Breitband-
ausbaus wird auch das Schulge-
bäude künftig mit Glasfaser er-
schlossen. Eine direkte Abstim-
mung mit der Schule soll erfol-
gen, auch um sinnvolle Lösun-
gen in Sachen Hardware und

weiterer Anliegen zu schaffen.
Ein Mitglied des Elternrates der
Triebischtaloberschule schließt
sich stellvertretend dem
Wunsch nach einer schnelleren
Digitalisierung der Schulen im
Kreis Meißen an, und wünscht
sich konkrete Lösungen im di-
rekten Austausch mit der Stadt.
Die nächste Bürgerfrage bezog
sich auf das Bauvorhaben Gäste-
zentrum am Bocksberg in Pro-
schwitz. Winnie Behnisch sprach
stellvertretend für die Unter-
stützer des Projektes, die es als
eine Chance für Kultur und Tou-
rismus im Meißner Elbtal be-
trachten. Ihre Fragen an die
Stadt Meißen waren konkret, ob
es richtig ist, dass laut Bundes-
naturschutzgesetz keine Pflicht
besteht, eine Schutzanordnung
für Flächen zu treffen und wie
groß die Gesamtfläche des be-
troffenen Landschaftsschutzge-
bietes und der davon für das
Projekt auszugliedernde Teil ist.
Außerdem wollte sie wissen, ob
es vergleichbare Beispiele für ei-
ne solche Ausgliederung gäbe.
Inga Skambraks, Leiterin des
Bauverwaltungsamtes erklärte,
dass es den Behörden frei stün-
de Bestimmungen über Schutz-
gebiete zu erlassen. Demnach
steht dem Landkreis Meißen
auch zu, diese Gebiete durch
Ausgliederung anzupassen oder
die gesamte Bestimmung aufzu-
heben. Die insgesamt 8.246
Hektar des betroffenen Schutz-
gebietes Riesaer Elbtal und
Seußlitzer Hügelland entspre-
chen der Größe von über 8.200
Fußballfeldern. Der für das Gäs-
tezentrum zur Bebauung auszu-
gliedernde Teil von 300 m², ent-
spräche somit lediglich 0,0036
% der Gesamtfläche des Land-
schaftsschutzgebietes.
Dieses ist in Kategorie 5 der
weltweit gültigen 6 Kategorien
von Schutzgebieten eingeord-
net. In der geltenden Klassifizie-
rung steht die Kategorie 1 für
den höchsten Schutz. Gebiete
der Kategorie 5 werden zum
Schutz der Erholung geschaffen
und sind nicht mit Naturschutz-
gebieten, Biotopen oder Ähnli-
chem vergleichbar. Grundsätz-
lich darf je nach Art der Bebau-
ung in Schutzgebieten gebaut
werden. Voraussetzung dazu ist
eine gesonderte Genehmigung
der unteren Naturschutzbehör-
de oder aber eine Ausgliede-
rung einer Fläche.
Bereits heute gibt es Gebäude
die in Meißen in Landschafts-
schutzgebieten errichtet wur-
den, wie zum Beispiel ein mo-
derner Glasflachbau am Kapitel-
holzsteig, der als Weinausschank
dient.
Das Projekt für die Zukunft der

ehemaligen Proschwitzer Mühle
veranlasste weitere Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Sit-
zung ihre Anliegen und Fragen
vorzutragen. So würdigte ein
Bürger das hohe Engagement
des Prinzen zur Lippe in der Re-
gion Meißen. Seiner Meinung
nach füge sich der Komplex je-
doch nicht in das dörfliche Orts-
bild ein, zudem seien die einge-
schränkten Verkehrswege nicht
für die vielen zu erwartenden
zusätzlichen Besucher ausge-
legt.
Inga Skambraks machte in die-
sem Zusammenhang darauf auf-
merksam, dass eine positive Ent-
scheidung des Rates für den vor-
liegenden Beschluss zunächst
ermögliche, die Planungen un-
ter rechtsverbindlichen Aufla-
gen, etwa zu dem Landschafts-
schutzgebiet, der Erschließung
und dem Denkmalschutz fortzu-
führen.

Jahresbericht der
Seniorenvertretung
Ein besonderes Jahr hat für die
Seniorenvertretung Meißen mit
dem Jahr 2021 begonnen, denn
diese feiert ihr 20-jähriges Be-
stehen. Ein umfassender Bericht
zur Arbeit in den vergangenen
Jahrzehnten findet sich im
Amtsblatt. Für den Sommer ist
eine Ausstellung im Rathaus ge-
plant, die einen anschaulichen
Einblick in die Gründung und Ar-
beit des Gremiums geben wird.
Erfreulich sei, dass der Aus-
tausch zwischen Jung und Alt in
der Stadt Meißen regen Zu-
spruch beider Seiten findet. Mit
der AG moderne Medien bietet
die Seniorenvertretung Informa-
tionsveranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit dem Jugend-
stadtrat und künftig auch mit
Schülern des Franziskaneums
für den Umgang mit modernen
Medien. Diese Zusammenarbeit
soll künftig noch weiter ausge-
baut werden.
Mehr Mitspracherechte gibt es
für die Seniorenvertretung da-
durch, dass sie künftig, ebenso
wie der Jugendstadtrat, mit je-
weils einem Mitglied an Stadt-
rats- und Ausschusssitzungen
teilnehmen kann. So konnte ins-
gesamt eine sehr positive Bilanz
für das Wirken der Seniorenver-
tretung gezogen werden.

Widerruf der Besetzung der
Ausschüsse
Eine Benachteiligung kleiner
Fraktionen durch das aktuell bei
Gremienbesetzungen gültige
Sitzzuteilungsverfahren künftig
auszuschließen, war Anlass für
den Antrag der Fraktion Bürger

für Meißen/SPD vom
08.11.2020.
Im Zuge der Neufassung der
Hauptsatzung der Stadt Meißen
hatten sich mehrere Fraktionen
auf die Besetzung der Ausschüs-
se nach dem Hare-Niemeyer-
Verfahren geeinigt und sie
schließlich als gemeinsamen An-
trag eingebracht. Die große
Mehrheit des Stadtrates sprach
sich für die Änderung aus. Mit
dem neuen Verfahren kommt es
zur besseren spiegelbildlichen
Besetzung der Ausschüsse.
Der Antrag wurde einstimmig
beschlossen. Sämtliche Aus-
schüsse sind damit mit soforti-
ger Wirkung widerrufen. Neben
dem Oberbürgermeister gehö-
ren den Ausschüssen jeweils sie-
ben Stadträte an. Unter Anwen-
dung des neuen Sitzzuteilungs-
verfahren nach Hare-Niemeyer
stehen der Fraktion U.L.M./FDP/
FB/CDU drei Sitze, der Fraktion
Bürger für Meißen/SPD zwei Sit-
ze und den Fraktionen der AfD
und Die Linke jeweils ein Sitz zu.

Aufstellungsbeschluss
für Bauvorhaben in
Proschwitz knapp gescheitert
Eine knappe Mehrheit von 13
der 24 anwesenden Stadträte
sprach sich gegen die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes für
das Gebiet des historischen
Mühlenareals in Proschwitz aus.
Vorangegangen war dem Be-
schluss erneut eine ausführliche
Debatte über das Für und Wider
der Bebauung. Für diese wäre
eine Ausgliederung von 300 m²
zur Überbauung aus dem vor-
handenen Landschaftsschutzge-
biet notwendig.
Der Proschwitzer Bocksberg ist
ein beliebtes Ziel von Ausflüg-
lern aus Nah und Fern, das stell-
ten sowohl Gegner als auch Be-
fürworter des Bauvorhabens
klar heraus. Während die einen
deshalb den touristischen und
wirtschaftlichen Mehrwert des
geplanten Bauvorhabens für die
Stadt Meißen betonten, sahen
die anderen das landschaftliche
und historische Gesamtbild ge-
fährdet.
Gerade aufgrund der Brisanz ha-
be man eine frühe Beteiligung
gesucht und sei bereits 2018
erstmals mit den Erweiterungs-
wünschen des Investors an die
Öffentlichkeit gegangen, so
Bauverwaltungsamtsleiterin In-
ga Skambraks. Die heutige Vor-
lage sei rechtlich bereits abgesi-
chert und durch die Behörden
legitimiert. Zudem habe sich die
Familie zur Lippe kompromiss-
bereit gezeigt und eine Umpla-
nung vorgenommen - von der
zunächst vorgeschlagenen Pa-

godenform war man abgerückt.
Alexandra Prinzessin zur Lippe
beantwortete vorab einige der
Fragen aus der Bürger, und
warb mit einem emotionalen
Appell für das Vorhaben. Veran-
staltungen im Schloss scheiter-
ten bislang daran, dass dort nie-
mand übernachten kann, es gä-
be auch zu wenige Möglichkei-
ten für Ausflügler. Für größere
Events sei mittels eines Ver-
kehrsleitkonzeptes gesichert,
dass die Zufahrtsstraßen nicht
verstopfen. Von den aktuell vor-
gesehenen Dimensionen ließe
sich nicht weiter abrücken, denn
bestimmte Kriterien in Sachen
Wirtschaftlichkeit müssten er-
füllt sein und auch das Unter-
nehmen habe mit der aktuellen
Krise zu kämpfen und Arbeits-
plätze zu sichern. Man sei auf
Sorgen der Anwohner wie Stadt-
räte umfassend eingegangen
und habe nach Kompromissvor-
schlägen gesucht und immer
wieder unter anderem in Vor-
Ort-Terminen und Bürgerver-
sammlungen informiert.
Anschließend stellte der Dessau-
er Architekt Heinfried Stuve
erstmals die Pläne für das Pro-
jekt der Familie zur Lippe öffent-
lich vor.
Auf dem 0,7 ha großen Areal
sollen ein Gästehaus mit 30 Zim-
mern, eine Probierstube und ei-
ne Aussicht entstehen. Gegen-
über des Haupthauses vom Dorf
aus gesehen links der Straße be-
fänden sich zudem noch ein
Wendekreis für Pkw, ein oberir-
discher, unbefestigter Parkplatz
sowie Einstellplätze für die Be-
wirtschaftung. Zudem wird ein
kleineres Regenrückhaltebecken
für die Löschwasserversorgung
angelegt. Stuve wies darauf hin,
dass bereits im 18. Jahrhundert
die Mühle als dominante Land-
marke weithin sichtbar war, ähn-
lich wie es nun bei dem geplan-
ten rund 19 Meter hohen Aus-
sichtsturm der Fall wäre. Dieser
wäre barrierefrei mittels eines
Aufzuges erreichbar.
Das neue Gästehaus würde von
der Kubatur her an einen Drei-
seithof erinnern und aus einem
zweigeschossigen Hauptbau so-
wie zwei nach Süden ausgerich-
teten eingeschossigen Seitenflü-
geln bestehen. In seiner Trauf-
höhe passt sich der Bau an den
Gebäudebestand im Dorf Pro-
schwitz an. Circa 930 m² Fläche
würden für das Vorhaben über-
baut werden, davon 300 m² aus
dem Landschaftsschutzgebiet.
Dieses, so der Architekt, sei be-
reits früher Wirtschaftsfläche
der Mühle gewesen und daher
teils noch gepflatert.

Aus dem Stadtrat Teil 1
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Im Herbst 2019 wurden im Rah-
men von Waldpflegemaßnah-
men ca. 1.000 Kubikmeter Holz
im Meißner Stadtwald geschla-
gen. Vor allem die zum Teil über
120 Jahre alten Fichten waren
so stark durch Schädlinge, Sturm
und Trockenheit belastetet, dass
sie nicht erhalten werden konn-
ten. Um der weiteren Ausbrei-
tung des Buchdruckers, der ge-
fährlichsten Fichtenborkenkä-
ferart, entgegenzuwirken und
Gefahr durch herabfallende Äs-
te abgestorbener Bäume abzu-
wenden, war das Fällen unum-
gänglich.
Nun wird das vom damaligen
„Fichtenschlag“ betroffene
Areal in der Gemarkung Korbitz
neu aufgeforstet. Auf 1,4 Hektar

des insgesamt ca. 94 Hektar gro-
ßen Stadtwaldes entsteht ein
Mischbestand verschiedener
Laubbaumarten. Neben 4.900
Trauben-Eichen, 700 Vogelkir-
schen, 350 Hainbuchen und 350
Winterlinden, bei denen es sich
um Jungpflanzen im Alter von
ein bis zwei Jahren handelt, fin-
den auch 700 Rotbuchen im Al-
ter von fünf Jahren ihren Platz.
Unter Berücksichtigung mehre-
rer Faktoren, wie beispielweise
der Widerstandsfähigkeit der je-
weiligen Baumarten sowie den
klimatischen Gegebenheiten,
wurden diese jungen Bäumchen
ausgewählt. Der Zaunbau zum
Schutz der jungen Gehölze ist
bereits abgeschlossen. Bis 16.
April 2021 werden von der Fir-

ma P&P Dienstleistungs GmbH &
Co. KG nun noch die Pflanzun-
gen vorgenommen.
Das Vorhaben „Verjüngung na-
türlicher, gebietsheimischer
Waldgesellschaften in Schutzge-
bieten“ wird nach Richtlinie
WuF/2014 – Förderrichtlinie
Wald und Forstwirtschaft zu
75 Prozent gefördert. Die übri-
gen 25 Prozent werden aus Ei-
genmitteln der Stadt finanziert.
Besonders erfreulich ist, dass
die Aufforstung nicht nur die Er-
holungsfunktion und den Arten-
schutz des Ökosystems „Wald“
fördert, sondern auch einen
wichtigen Baustein zum Erhalt
unserer Wälder für die Zukunft
legt.

Nachwuchs für den Stadtwald
Umfangreiche Aufforstung mit 7.000 Jungpflanzen bringt neues Grün

Oberbürgermeister Olaf Raschke informiert sich bei Revierförster
Thomas Nikol (v.l.n.r.) über die Aufforstung im Stadtwald.

Am Dienstag, den 27. April
2021, findet in der Zeit von 17
bis ca. 19 Uhr eine Einwohner-
versammlung zu aktuellen Pla-
nungen an den Hauptverkehrs-
straßen im Stadtgebiet Meißen
statt.
Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger können sich über
laufende Verfahren, wie den An-
bau eines Geh- und Radweges
nördlich von Meißen an der B
101, den Plossenaufstieg und
den sich anschließenden Ab-
schnitt der Wilsdruffer Straße
von Gellertstraße bis Dr.-Don-
ner-Straße (S 177), die Bauab-
schnitte 2.4 und 3 der Dresdner
Straße (S 82), die S 83 im Be-
reich Abzweig Dobritz/Claus-
mühle, die Zaschendorfer Stra-
ße im Bereich Kalkberg bis Hein-
rich-Heine-Straße (K 8015) oder
die Kurt-Hein-Straße, informie-
ren.
Aufgrund der aktuellen Situati-
on findet die Sitzung als Video-
konferenz über den Youtube-Ka-
nal der Stadt Meißen statt. Für
die Teilnahme ist daher ein End-
gerät mit Internetzugang not-
wendig. Fragen können dann
auch direkt während der Sitzung
über die Kommentarfunktion,
über Facebook oder per E-Mail
an presse@stadt-meissen.de ge-
stellt werden.
Neben Vertretern der Stadt wird
auch Holger Wohsmann, Leiter
der Niederlassung Meißen des
LASuV, an der digitalen Ver-
sammlung teilnehmen und über
den Stand aktueller Projekte
und Planungen an Hauptver-
kehrsstraßen in Meißen infor-
mieren.

Einwohnerver
sammlung

In der anschließenden Debatte
warben Befürworter, zu denen
unter anderem Andreas Stem-
pel, Heike Zimmer, Uwe Köhler,
Karsten Müller und Holger Met-
zig gehörten, für die die Zustim-
mung zum Bebauungsplan. Die
Bauherren hätten sich mehrfach
auf die Kritiker zubewegt und
viel für Meißen in Bewegung ge-
setzt.
Kritiker wie Ingolf Brumm, Helge
Landmann, Uta Czeschka oder
Thomas Kirste sehen dagegen
keine städtebauliche Notwen-
digkeit ins Landschaftsschutzge-
biet zu bauen. Sie fordern das
Windmühlengehöft als Kultur-
denkmal zu erhalten und Alter-
nativen wie einen Bau in unmit-
telbarer Nähe des Schlosses in
Erwägung zu ziehen.
Am Ende setzten sich die Geg-
ner durch und die Vorlage wur-
de mit knapper Mehrheit abge-
lehnt. Im Rahmen eines verein-
fachten Verfahrens könnte der
Investor nun trotzdem einen
Bauantrag einreichen, dann fie-
len allerdings die Möglichkeiten
der Mitwirkung für die Öffent-
lichkeit weg.

Schlussrechnung zum
Abbruch der Alten
Molkerei vorgelegt
Im Zuge der Brachflächenrevita-
lisierung der Alten Molkerei
(Karl-Niesner-Straße 7) wurde
jetzt die Schlussrechnung vorge-
legt. Projektleiter Thomas Bret-
schneider erklärte, dass sich im
Bauverlauf verschiedene Mehr-
kosten ergeben hatten. So
mussten die tief im Boden lie-
genden Reste der Vorgängerbe-

bauung noch abgerissen wer-
den. Anschließend war eine Auf-
füllung des Mutterbodens not-
wendig um das Geländeniveau
wieder an den Bestand anzupas-
sen. Nun kann das Areal aus
dem Altlastenkataster gelöscht
werden. Insgesamt 650.000 Eu-
ro wird die Maßnahme letztend-
lich kosten, davon verbleibt ein
Eigenanteil von knapp 65.000
Euro bei der Stadt Meißen. Bis
zum 31. Mai 2021 muss das Vor-
haben abgerechnet sein. Die
Stadträte kritisierten, dass sich
im Bauverlauf eine Erhöhung
der Kosten um 100,14% erge-
ben hatte. Thomas Bretschnei-
der stimmte zu, diese hätte
durch die Baufirma nicht erst
mit der Schlussrechnung vorge-
legt werden dürfen, zulässig sei
dies allerdings. Hier sei das Ver-
gaberecht klar zu Ungunsten
der Kommunen und begleiten-
der Planer angelegt.

Stadt entlastet freie
Träger bei Elternbeiträgen
Zur Zwischenfinanzierung der
Elternbeiträge für den Zeitraum
vom 14.12. 2020 bis 31.01.2021
springt die Stadt mit einem Be-
trag in Höhe von 93.935 Euro
für die freien Kitaträger ein.
Dem stimmten die Stadträte
jetzt zu. Durch die Regelungen
der Sächsischen Corona-Schutz-
verordnung konnten die Einrich-
tungen in dieser Zeit nur eine
Notbetreuung anbieten und da-
her entsprechend weniger El-
ternbeiträge einnehmen.

Neuer Bebauungsplan „Boh-
nitzscher Höfe“ vorgestellt

Architekt Claus-Dirk Langer stell-
te den aktuellen Stand der Pla-
nungen für das Areal Bohnitz-
scher Höfe vor und bat die
Stadträte um Zustimmung zum
dazugehörigen Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan.
Das Dorf Bohnitzschwurde 1914
eingemeindet, um zusätzliches
Bauland am nördlichen Stadt-
rand zu gewinnen. So entstand
nach dem Ersten Weltkrieg die
sog. Jahrtausendsiedlung im Stil
der Neuen Sachlichkeit. Gleich-
zeitig blieben dörfliche Struktu-
ren intakt. Die Planung greift
das typische Bebauungsmotiv
von Drei- und Vierseithöfen auf
und gab dem B-Plan so seinen
Namen. Als Baufeld ist der La-
gerplatz der ehemaligen Meiß-
ner Stadt- und Landbau GmbH
vorgesehen, die nur teilweise
beräumt und großflächig mit
Betonplatten versiegelt ist. Seit
dem Konkurs des Unterneh-
mens habe sich die Natur die
Fläche teilweise zurückgeholt,
so dass nun Landschaftsschutz
und Artenschutz eine Rolle bei
den Planungen spielen. Eine sel-
tene Schlangenart, die Glattnat-
ter, sei bereits umgesetzt wor-
den. Zudem habe sich die Vogel-
art Neuntöter hier angesiedelt
Während im Norden der Nassau-
weg an das Gebiet grenzt, findet
sich am Südrand die überwu-
cherte ehemalige Lagerfläche.
Mittig ist ein kleines Feuchtbio-
top entstanden, das verlagert
werden kann. Die künftige Er-
schließungsstraße wird vom
Nassauweg her verlaufen. Im
Eingangsbereich ist eine Reihe
ein- bis zweigeschossiger Einfa-

milienhäuser vorgesehen.
Im Nordwesten schließen sich
dann die historisch nachempfun-
denen mehrgeschossigen Drei-
oder Vierseithöfe an. Im Süden
folgen noch einmal mit einer
einspurigen Ringsstraße er-
schlossene Einfamilienhäuser.
Insgesamt sind 25 bis 30 Bau-
grundstücke für Einfamilienhäu-
ser sind vorgesehen. Ein großer
Gewinn für Meißen, das betonte
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke, denn derzeit habe die Stadt
kein einziges solcher Grundstü-
cke im Angebot.
Die jeweiligen Abschnitte sind
unterteilt durch großzügige
Grünzüge. Eine Streuobstwiese
und Laubgehölze sollen sich
quer durch das Wohngebiet zie-
hen. Am südlichen Ende des
Areals wäre das besagte Feucht-
biotop denkbar, außerdem ist
ein breiter Grünstreifen als Puf-
ferzone zum benachbarten Frei-
badgelände geplant. Er könnte
gleichzeitig auch der Entwässe-
rung der Siedlung bei Starkre-
gen mittels Regenrückhaltebe-
cken dienen. Entlang des südlich
an das Gebiet grenzenden Was-
sergrabens gibt es bereits heute
einen großen Baumbestand. Al-
lein zur Überwindung des Gra-
bens aber auch um die Siedlung
vom Neubaugebiet Bohnitzsch
her mit Kita und Einkaufsmög-
lichkeiten zu erschließen, ist zu-
dem eine Fußgänger- und Rad-
wegeverbindung an dieser Stel-
le angedacht.
Aufgrund der fortgeschrittenen
Zeit, mussten einige Punkte von
der Tagesordnung des Stadtra-
tes gestrichen werden.

Aus dem Stadtrat Teil 2
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Wellenspiel steht in den Startlöchern
Noch muss das Freizeitbad geschlossen bleiben. Tickets für den Re-Start gibt es im Online-Gutschein-Shop.

Mitarbeiter und Fans
des Meißner Freizeit-
bades „Wellenspiel“
werden weiterhin vor
eine harte Geduldspro-
be gestellt. Nach wie
vor nicht absehbar,
wann die Einrichtung
wieder zu Bade- und
Saunavergnügen öff-
nen kann. So oder so
freut sich das Team
aber schon jetzt auf
das Wiedersehen. Und
wer sich für die Zeit
nach der Wiedereröff-
nung schon ein Ticket
sichern möchte, kann
dies weiterhin im On-
line-Gutschein-Shop
tun. Alle Infos dazu auf
www.wellenspiel.de.

Foto: Maik Ruhland

Zu mieten
       -  Neubauqualität
- Galerie oberhalb des Wohn-
   zimmers
- Badezimmer mit Dusche u.
   Badewanne
- Fußbodenheizung
- Kabel Internet (< 1 Gbit/s)- Kabel Internet (< 1 Gbit/s)
- Hauswirtschaftsraum
- eigener Garten
- PKW-Stellplatz
   u.v.m.

           1. Bauabschnitt:
     5 Reihenhäuser mit jeweils 
ca. 140 m² Wohn äche

Häuser für die Familie – für die Zeit der Familie
Albert-Mücke-Ring 4 - 4d
Meißen 

Familienfreundliches Wohnen 
am Rande der grünen Nassau -
jetzt vormerken lassen!

Komfort
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Notrufe und Info-Telefone

Zentrale Notrufnummer
Rettungsdienst/Erste Hilfe/Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizeirevier Meißen 03521 4720
Ärztebereitschaft 116 117
Giftnotruf 0361 - 730 730
Elterntelefon 0800 - 111 05 50
Krankenhaus Meißen 03521 - 7430
Störnummer Stadtwerke (MSW) 0800 3738611 oder -12
Sperr-Notruf EC-/Kreditkarten 116 116
Telefon-Seelsorge 0800 1110111 oder -222

Eine Rentenberatung bzw. Hilfe
bei der Rentenantragstellung
gewähren in Meißen folgende
Stellen (Auswahl):

Versicherungsamt:
Nicole Thumser
Besucheranschrift:
Landratsamt Meißen, Kreisso-
zialamt/Versicherungsamt, Loo-
sestr. 17/19, 01662 Meißen
Termine: nach Vereinbarung un-
ter 03521-725 3127

Deutsche Rentenversicherung
Bund: Hannelore Hunold
Ort: Rathaus der Stadt Meißen,
Markt 1, Seniorenbüro, Zi. 205
Termine: nach persönlicher
Übereinkunft
Anmeldung: Hannelore Hunold,
Paradiesstr. 5, 01445 Radebeul,
Terminvereinbarung Mo bis Mi 9
bis 15 Uhr, Tel. 0151-1164 6340

Versicherungsberaterin für
den Landkreises Meißen:
Sibylle Neubert
Ort: nach persönlicher Überein-
kunft
Termine: jeden Donnerstag,
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Anmeldung (nur telefonisch):
035243-50907
Aktuelles zur Rentenberatung

Aktuelles zur
Rentenberatung

Friedensrichterin Sigrid Kreußel
bzw. ihr Vertreter Jamma
Schwarze sind jeden zweiten
Samstag im Monat von 10 bis 11
Uhr im Meißner Rathaus (Zi.
204/205) für Sie da. Der nächste
Termin ist der 8. Mai 2021.

Anmeldungen bitte an:
post@friedensrichter-meis-
sen.de.

Sprechstunde des
Friedensrichters

Aufgrund der aktuellen Situati-
on findet die Opferberatung
Weisser Ring bis auf Weiteres
ausschließlich telefonisch statt.
Kontakt Außenstellenleitung
Meißen-Radebeul:
0151/55164672, Kontakt Lan-
desbüro: 0351-850 744 96.

Opferberatung

Seniorentelefon
Meißen

467 462
Jeden Donnerstag,

10 bis 12 Uhr,
erreichen Sie einen
Ansprechpartner.

Die für Mai geplante Senioren-
sprechstunde im Meißner Rat-
haus findet aufgrund der aktuel-
len Lage nicht statt.

Das Seniorentelefon ist weiter-
hin erreichbar unter 467462.

Senioren-
sprechstunde

Auf folgenden Straßen kommt
es auf Grund von Bau- oder
sonstigen Maßnahmen zu den
genannten Einschränkungen.
Die Stadt Meißen informiert da-
neben regelmäßig und aktuell
auch über kurzfristige Sperrun-

gen auf der Internetseite
www.stadt-meissen.de.
Allgemeine Sperrungen im
Stadtgebiet
■ Baderberg; Vollsperrung
■ Kreuzung Vorbrücker Straße/
Melzerstraße; Vollsperrung

Geplante Straßensperrungen im Mai

Coronabedingt sind in den zu-
rückliegenden Monaten zahlrei-
che Veranstaltungen zur Berufs-
beratung und Ausbildungsver-
mittlung im Landkreis Meißen
leider ausgefallen.
Die Berufsberaterinnen der
Agentur für Arbeit Riesa und
des kommunalen Jobcenters im
Landkreis Meißen sind jedoch
weiterhin für die Jugendliche als
auch deren Eltern erreichbar.
Zum Thema Berufs- und Studi-
enwahl, insbesondere mit Blick
auf das im August beginnende
neue Schul- und Ausbildungs-
jahr, bieten sie am 29. April 2021
von 13 bis 18 Uhr nochmal einen
speziellen Hotlineservice an.
Individuell werden hier alle Fra-
gen zur Berufsorientierung, Be-
rufsberatung und Ausbildungs-
vermittlung beantwortet. Es
kann bei Bedarf ein Folgetermin
vereinbart oder ausgehend von
den Interessen Informationsma-
terial per Post zur Verfügung
gestellt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitgeber-Service und regiona-
len Netzwerkpartnern gibt es
zudem Hilfe bei der konkreten

Suche nach freien Ausbildungs-
plätzen sowie Hinweise zur Nut-
zung von Internetplattformen
wie zum Beispiel www.air-meis-
sen.de oder der Jobbörse der
Bundesagentur für Arbeit.
Nutzen Sie das telefonische Be-
ratungsangebot am:
Donnerstag, den 29.04.2021
von 13 bis 18 Uhr
Berufsberatung der Agentur für
Arbeit Riesa: 03525 711 213
Berufsberatung des Jobcenters
im Landkreis Meißen: 03521
725 4640

#AUSBILDUNG KLARMACHEN!

Elternhotline und mediale Beratungsangebote
nutzen

KFZ-Gutachten erforderlich?
Hauptuntersuchung fällig?

01662 Meißen · Fabrikstr. 6 · ✆ 03521-421 70 54
Mo.–Fr.: 09:00–12:00 und 15:00–18:00 Uhr · Sa.: 09:00–12:00 Uhr

Dipl.-Ing. (FH)

Christian Zumpe
Handwerksmeister

Christian Haase

· Heizungsanlagen
· Bäder
· Sanitäranlagen
· Solaranlagen
· Wärmepumpen
· Wartung an

Heizungsanlagen
· Reparaturen

Nassauweg 5 · 01662 Meißen
Tel. 03521 72 80 55 · Fax 72 80 56

Funk 0172 - 3 51 00 45

Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

03944-36160

Steinmetz P.Kaeßler
Günstige Grabmale

Fensterbänke · Treppen
August-Bebel-Str. 6 · 01662 Meißen

Tel. 0 35 21 - 73 32 87
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Ihre Anzeigenfachberater
für dasMeißner Amtsblatt:

ManuelaMunzig
Telefon (0 35 21) 41 04 55 13

Munzig.Manuela@ddv-mediengruppe.de

UdoNiehoff
Telefon (0 35 21) 41 04 55 37
Niehoff.Udo@ddv-media.de

Rat und Hilfe BEI EINEM STERBEFALL
gewährt Ihnen BESTATTUNGSWESEN

Rolf Beuhne
Hauptstraße 31 • 01640 Coswig
Telefon (0 35 23) 7 57 76 • Fax (0 35 23) 70 00 50
•Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen
• Lieferung von Särgen und Sargausstattungen
•Überführungen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Tag- und Nacht-Bereitschaft

N

Meißen Nossener Str. 38 0 35 21 /45 20 77
Krematorium Durchwahl 0 35 21 /45 31 39
Nossen Bahnhofstr. 15 03 52 42 /7 10 06
Weinböhla Hauptstr. 15 03 52 43 /3 29 63
Radebeul Meißner Str. 134 03 51 /8 95 19 17
Riesa (W( eida) Stendaler Str. 20 0 35 25 /73 73 30
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22 /50 91 01

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

KREMATORIUM ... die Bestattungsgemeinschaft

www.krematorium-meissen.de
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Die Internationale Vereinigung
des Theaters für Kinder und Ju-
gendliche ASSITEJ feiert am 20.
März den Welttag des Theaters
für junges Publikum. Weltweit
machen Theater rund um dieses
Datum mit Aktionen auf das
Recht auf Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen an Kunst und
Kultur aufmerksam. Gemeinsam
mit der Jugendtheatergruppe
des Theaters sind wir dieses
Jahr mit dabei und wollen den
Blick darauf lenken, wie wichtig
Kunst und Kultur fürs
(Auf)Wachsen und unser Mitei-
nander sind – und deshalb gera-
de umso mehr fehlen. „Unserer
Überzeugung folgend, dass Bil-
dung, soziale Kompetenz und
Kultur die Ressourcen einer zu-
kunftsfähigen Gesellschaft sind,
planen und fördern wir Theater-
kunst für und mit Kinder(n) und

Jugendliche(n) in vielfältiger
Weise. Knapp die Hälfte aller
Veranstaltungen einer Spielzeit
richtet sich an junges Publikum“,
so Ann-Kristin Böhme, Ge-
schäftsführerin des Theater Mei-
ßen.
Ausgangspunkt für Aktionen in
diesem Jahr ist das ASSITEJ Ma-
nifest, das mit Akteuren in aller
Welt erarbeitet wurde und kon-
krete Aufträge an die Kultur-
und Bildungspolitik, an Kulturin-
stitutionen, Medien und die Ge-
sellschaft formuliert. Die Ju-
gendtheatergruppe um Utz Pan-
nike plant ein spannendes Vi-
deoprojekt dazu. Bis sie selbst
wieder mit einem Stück auf der
Bühne stehen können, sammeln
die jungen Spielerinnen und
Spieler Interviews und Botschaf-
ten unter dem Motto „Wie ich
Kunst und Kultur begegnet bin“. Dazu befragen sie sich unterei-

nander, suchen den Kontakt zu
Bürgern und Entscheidern in
Meißen und dem Landkreis.
„Wir wollen mit unserem Video-
projekt zum Nachdenken anre-
gen und wünschen uns, dass jun-
ge Leute stärker ins Geschehen
einbezogen werden. Kultur lässt
uns kreativer und positiver wer-
den, was der ganzen Gesell-
schaft gut tut. Und wir haben
mit diesem Projekt natürlich
auch die Möglichkeit, uns gera-
de überhaupt zu treffen, wenn
auch nur virtuell“, erzählen die
Jugendtheatermitglieder Luisa,
Marcel und Matthias.
Seit fast 10 Jahren unterstützt
der Förderverein „Theater Mei-
ßen mit Zukunft“ e. V. das Thea-
ter und vor allem die hauseige-
nen Amateurgruppen. Für die
Umsetzung des neuen Vorha-
bens beantragte der Förderver-
ein im Rahmen des Bundespro-

gramms „Demokratie leben!“
Fördermittel für die notwendige
Aufnahmetechnik. Vor wenigen
Tagen wurden diese bewilligt.
Eine gute Nachricht, auch für
Kulturreferentin Sara Engel-
mann: „Ich freue mich sehr, dass
die jungen Leute trotz aller der-
zeitigen Hürden ein so tolles
Projekt auf die Beine stellen und
das Thema in die Stadt hinein-
tragen. Gemeinsamer Wunsch
ist, dass wir ein Bewusstsein da-
für schaffen, wie wichtig und
einfach auch wie toll es ist,
wenn sich junge Menschen die
Zuschauerräume aber auch spie-
lerisch die Bühnen erobern.“ Die
Kulturreferentin sieht die Stadt
in der Verantwortung, den Kin-
dern und Jugendlichen dafür
ausreichend Möglichkeiten zu
bieten. „Umso schöner ist es da-
bei, so starke Partner wie das
Theater und den Förderverein
an unserer Seite zu wissen.“

20. März: Welttag des Theaters für junges
Publikum

Meißner Jugendtheatergruppe plant Videoprojekt

Das Ensemble des Jugendtheaters Meißen. Foto: Utz Pannike

Szene aus dem Stück „Frühlingserwachen – AUF CHRYSTAL METH“. Foto: Jugendtheater Meißen

STEUERÄNDERUNGEN 2021
Wegfall des Solidaritätszuschlags: Für die meisten
Steuerzahler fällt ab 2021 der Solidaritätszuschlag weg, so
dass viele Arbeitnehmer weniger Steuern zahlen müssen.
Bis zu einem Einkommen von rund 73.000 € (Alleinste-
hende) bzw. 151.000 € (Verheiratete oder eingetragene
Lebenspartner) wird kein Solidaritätszuschlag mehr ein-
behalten. Steigt das Einkommen, erhöht sich der Solidari-
tätszuschlag schrittweise. Erst ab einem Einkommen von
96.820 € bzw. 193.640 € (Alleinstehende / Verheiratete)
ist der Zuschlag von 5,5% in voller Höhe zu entrichten.
Eine Entlastung von der Entrichtung des Solidaritäts-
zuschlags erfolgt nicht, wenn der Arbeitgeber eine Pau-
schalbesteuerung vornimmt oder Kapitalanleger den
Sparerpauschbetrag ausgeschöpft haben und somit Ab-
geltungsteuer zahlen.
Höherer Grundfreibetrag / Abbau der kalten
Progression: Der Grundfreibetrag steigt um 336 € auf
9.744 € für Alleinstehende und 19.488 € für Ehepaare
oder eingetragene Lebenspartner, die gemeinsam ihre

Freizeit statt Steuerzeit!

Im Rahmen einer Mitgliedschaft leisten wir ganzjährig

Hilfe in Lohnsteuersachen
Wir beraten Sie auch gern zu Renten, zur Lohnsteuerermäßigung,
zu Fragen beim Kindergeld und Nichtveranlagungsbescheinigung.

Beratungsstellen:

Uwe Reichel
Martinstraße 10 · 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 40 08 00

Thomas Greim
Talstraße 5 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 45 24 07

www.lohnsteuerhilfe-meissen.de

Lohnsteuerhilfeverein
„Oberes Elbtal-Meißen“ e.V.

Steuererklärung abgeben. Bis zu diesem Betrag bleibt das
Einkommen steuerfrei. Zum Abbau der kalten Progression
werden die übrigen Eckwerte des Steuertarifs um 1,52%
angehoben, um die Mehrbelastungen, die ohne An-
passung des Einkommensteuertarif entstehen würden,
abzumildern.
Gestiegener Unterhaltshöchstbetrag: Der Unter-
haltshöchstbetrag wird an das Existenzminimum an-
gepasst und steigt ebenfalls auf 9.744 €. Bis zu diesem
Betrag können Unterstützungsleistungen an Angehörige
oder andere begünstigte Personen steuerlich geltend
gemacht werden. Zusätzlich können Beiträge zur gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung abgesetzt werden.
Einführung einer Homeoffice-Regelung (befristet
für 2020 und 2021): Im Zusammenhang mit der Coro-
na-Pandemie sind viele Menschen ihrer Tätigkeit von zu
Hause aus nachgegangen. Mit dem Jahressteuergesetz
2020 wurde die Homeoffice-Pauschale eingeführt. In den
Kalenderjahren 2020 und 2021 können Arbeitnehmer bis
zu fünf € für jeden Arbeitstag in der häuslichen Wohnung
als Werbungskosten absetzen. Maximal gilt dies für 120
Tage, insgesamt also bis zu 600 €. Die Homeoffice-Pau-
schale wird nicht zusätzlich zum Werbungskostenpausch-

betrag gewährt. Daher profitieren besonders diejenigen,
die Werbungskosten von über 1.000 € haben. Allerdings
entfällt für die Arbeitstage im Homeoffice die Fahrt zur
Arbeitsstätte und somit die Pendlerpauschale.
Höherer Übungsleiterfreibetrag: Übungsleiter und
ehrenamtlich tätige Menschen in weiteren begünstigten
Bereichen können ab 2021 bis zu 3.000 € Aufwands-
entschädigungen steuerfrei erhalten. Bisher betrug die
Grenze 2.400 €. Für andere ehrenamtliche Tätigkeiten gilt
eine kleinere Pauschale von 840 €. Bisher konnten in die-
sen Fällen 720 € steuerfreie Aufwandsentschädigungen
gezahlt werden.
Freigrenze für Sachbezüge: Arbeitgeber können ihren
Beschäftigten steuerfreie Sachbezüge beispielsweise in
Form von Gutscheinen oder Fahrtickets gewähren. Die
Obergrenze dieses Monatsbetrages wird ab 2021 von bis-
her 44 auf 50 € angehoben. Weitere Infos zu

Steueränderungen in der nächsten Ausgabe!

Der Lohnsteuerhilfeverein „Oberes Elbtal – Meißen“ e. V. informiert:

ARBEITNEHMER UND RENTNER KÖNNEN SICH BEI
LOHNSTEUERHILFEVEREINEN BERATEN LASSEN!

IHR KONTAKT: Beratungsstellenleiter Uwe Reichel
Martinstr. 10 · 01662Meißen · Tel. 03521/400800

www.lohnsteuerhilfe-meissen.de


